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Teil B 
Auswertung der Anregungen aus den Beteiligungsverfahren 
 
 
B.1 
Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Behördliche Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen aus der Behördenbeteili-
gung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 
 
 
 

Nr. Behörde /  
Träger öffentlicher Belange Ort Datum 

1 Thyssengas GmbH Dortmund 20.01.2015 

2 Amprion GmbH Dortmund 20.01.2015 

3 Wasser- und Schifffahrtsamt 
Duisburg-Rhein 

Duisburg 16.11.2011 
und 
26.01.2015 

4 Bezirksregierung Düsseldorf, 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Düsseldorf 26.01.2015 

5 Straßen NRW Wesel 27.01.2015 

6 Bundesamt für Infrastruktur-, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 

Bonn 30.01.2015 

7 Deichverband Xanten-Kleve Kleve 06.02.2015 

8 Sondervermögen Abwasser-
sammlung Stadt Kalkar 

Kalkar 09.02.2015 

9 Kreis Kleve – Bauen und Um-
welt 

Kleve 10.02.2015 

10 Geologischer Dienst NRW Krefeld 27.02.2015 

11 Stadtwerke Kalkar Kalkar 06.03.2015 

12 Bezirksregierung Düsseldorf 
(Dezernate 25, 26, 33, 51, 52, 
53, 54) 

Düsseldorf 12.03.2015 

 
 
Die Stellungnahmen der Behörden werden, seitens der Verwaltung kommentiert und mit 
einer Beschlussvorschlag versehen. 
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Thyssengas GmbH – Stellungnahme vom 20.01.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Zu den Gasfernleitungen wurde im Rahmen der Potenzialflächenanalyse ein Abstand 
von insgesamt 50 m berücksichtigt. 
Sofern die Leitungen innerhalb der Konzentrationszonen verlaufen, werden diese nach-
richtlich in die 57. FNP-Änderung übernommen. Dies ist hier jedoch nicht der Fall. Im 
Gesamt-Flächennutzungsplan der Stadt sind die Leitungen selbstverständlich nachricht-
lich übernommen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden bereits beachtet. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Amprion GmbH – Stellungnahme vom 20.01.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Das Oberveraltungsgericht Münster hat in seinem Urteil vom 28.08.2008 (8 A 2138/06) 
klargestellt, dass den von der WEA ausgehenden Gefährdungen des Straßenverkehrs 
im Einzelfall durch die Beifügung von Nebenbestimmungen angemessen begegnet wer-
den kann. So werde das Eiswurfrisiko durch die Einrichtung einer Abschaltautomatik o-
der einer Rotorheizung minimiert; gegen herabfallende Anlagenteile könne durch die 
Verpflichtung des Betreibers zu regelmäßiger fachkundiger Prüfung, Wartung und Kon-
trolle der Anlage in zeitlich überschaubaren Abständen wirksam Vorsorge getroffen wer-
den. Dieses Urteil kann auch auf Leitungen übertragen werden, so dass die genannten 
Mindestabstände nicht zwingend erforderlich sind.  
 
Die Höchstspannungsleitung wurde im Rahmen der Potenzialflächenanalyse mit einem 
weichen Tabukriterium mit einem Abstand von beidseitig 50 m berücksichtigt. Die Fest-
legung eines größeren Abstandes (hier: Referenzanlage mit einem Rotordurchmesser 
von 100 m) von mindestens 100 m oder sogar wie angeregt 300 m wurde nicht gewählt, 
da im Einzelfall, bei Einhaltung bestimmter Maßnahmen eine Unterschreitung dieser Ab-
stände möglich ist. Hier ist im Baugenehmigungsverfahren mit dem Betreiber zu klären, 
ob und welche Abstände zu der genannten Leitung einzuhalten sind bzw. welche An-
passungsmaßnahmen erforderlich werden, um Höchstspannungsleitungen und Wind-
kraft nebeneinander zu ermöglichen.  
In ähnlichen Verfahren liegen mittlerweile Stellungnahmen der Leitungsträger vor, die 
sehr wohl eine Abweichung vom 3fachen des Rotordurchmessers zulassen und dies 
einer Einzelfallprüfung überlassen. 
Die Kosten für erforderliche Anpassungsmaßnahmen werden vom Betreiber der Anlage 
übernommen. 
Sobald die konkreten Standorte und Anlagen feststehen, erfolgt eine weitere Beteiligung 
des Einwenders. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Detailplanung beachtet. 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein – Stellungnahme 

vom 16.11.2011 und 26.01.2015: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4 Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 

– Stellungnahme vom 26.01.2015: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei ggf. weiteren Verfahren beachtet. 
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Straßen NRW – Stellungnahme vom 27.01.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Das Oberveraltungsgericht Münster hat in seinem Urteil vom 28.08.2008 (8 A 2138/06) 
klargestellt, dass den von der WEA ausgehenden Gefährdungen des Straßenverkehrs 
im Einzelfall durch die Beifügung von Nebenbestimmungen angemessen begegnet wer-
den kann. So werde das Eiswurfrisiko durch die Einrichtung einer Abschaltautomatik o-
der einer Rotorheizung minimiert; gegen herabfallende Anlagenteile könne durch die 
Verpflichtung des Betreibers zu regelmäßiger fachkundiger Prüfung, Wartung und Kon-
trolle der Anlage in zeitlich überschaubaren Abständen wirksam Vorsorge getroffen wer-
den. 
 
Der Hinweis, dass auch der Windenergieerlass zur Reduzierung der Gefahren-
punkte einen Mindestabstand aus dem 1,5 fachen der Summe aus Nabenhöhe und 
Rotordurchmesser empfiehlt, ist durch das o.g. Urteil des OVG Münsters somit 
nicht mehr haltbar. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet.  
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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6 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-

gen der Bundeswehr – Stellungnahme vom 30.01.2015: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Deichverband Xanten-Kleve – Stellungnahme vom 06.02.2015: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen in der Begründung wie folgt ergänzt: 
 
Wasser 
Innerhalb der Potentialfläche liegen keine Oberflächengewässer vor. 
Durch den nördlichen Teil der zweikernigen Zone verläuft der Meergraben, der Seewei-
degraben sowie der Meerkampgraben. 
(Diese redaktionelle Korrektur erfordert keine erneute öffentliche Auslegung!).  
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Sondervermögen Abwassersammlung Stadt Kalkar – Stellung-

nahme vom 09.02.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Eine Darstellung der Konzentrationszone in seiner alten Abgrenzung ist auf Grundlage 
der vorliegenden Potenzialflächenanalyse nicht möglich. Es besteht allerdings in diesem 
Fall die Möglichkeit einen Bebauungsplan aufzustellen, da es sich hier bereits um eine 
Ver- und Entsorgungsfläche handelt, so dass diese Fläche nicht mehr unter den Pla-
nungsvorbehalt gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB fällt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Kreis Kleve – Bauen und Umwelt (im Rahmen der landesplane-

rischen Anfrage gemäß § 34 Abs. 5 LPLG) – Stellungnahme 
vom 10.02.2015: 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch folgende redaktionelle Korrek-
tur im Umweltbericht auf S. 45 beachtet: 
„Mit einer Beeinträchtigung ist nicht zu rechnen, da keine wassergefährdenden Stoffe 
verwendet werden und der Eingriff nur punktuell stattfindet. Es ist nicht auszuschließen, 
dass Windenergieanlagen mit wassergefährdenden Stoffen (Kühlungsflüssigkeiten, 
Schmiermittel...) arbeiten. Dies ist im jeweiligen Einzelgenehmigungsverfahren nach 
dem BImSchG zu regeln.”  
(Diese redaktionelle Korrektur erfordert keine erneute öffentliche Auslegung!). 
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Geologischer Dienst NRW – Stellungnahme vom 27.02.2015: 
 
Stellungnahme aus ingenieurgeologischer Sicht: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ggf. im Rahmen der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung beachtet. 
 
 
 
Stellungnahme Erdbebengefährdung: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und ggf. im Rahmen der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung beachtet. 
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Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Stadtwerke Kalkar – Stellungnahme vom 06.03.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Abstand von 100 m zu Ausgleichsflächen ist bereits sehr gering angesetzt, wenn 
man bedenkt, dass diese Flächen eine ökologische Funktion zu erfüllen haben.  
Grundsätzlich ist eine Änderung des genannten weichen Tabukriteriums von 100 auf 
50 m möglich, allerdings nur für alle Ausgleichsflächen im gesamten Stadtgebiet. Diese 
Änderung würde jedoch eine erneute öffentliche Auslegung erfordern. 
Das die in Rede stehende Ausgleichsfläche bisher nicht realisiert wurde ist richtig. Da 
sie aber in einem rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt ist, muss die Möglichkeit 
einer Umsetzung weiterhin gegeben sein. Die Stadt Kalkar beabsichtigt zudem auch 
weiterhin, die Ausgleichsfläche wie geplant umzusetzen. 
Die Ausgleichsfläche wird im Rahmen der 57. FNP-Änderung daher auch weiterhin be-
achtet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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An:
Kopie:
Blindkopie:
Betreff: FNP 57. Änderung; Az: 53.01.04.04-50/2015-Ka/Z

Stadt Kalkar
 
Flächennutzungsplan 57. Änderung
 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB
 
Ihr Schreiben vom 20.01.2015; Az: FB 2 61-1-0
 
 
 
Im Rahmen des o. g. Verfahrens haben Sie uns beteiligt und um Stellungnahme 
gebeten.
 
 
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende 
Stellungnahme:
 
-     Nicht berührt.
 
 
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 
Stellungnahme:
 
-     Gegen die 57. Flächennutzungsplanänderung der Stadt Kalkar bestehen von 
hier keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Die westlichste Fläche der Zone VI liegt zwar in unmittelbarer Nähe zum 
Modellfluggelände Kalkar-Neulouisendorf, der Pachtvertrag für das Gelände wurde 
dem Platzhalter jedoch bereits gekündigt und die Nutzung des Geländes nur noch 
bis zur Errichtung der Windkraftanlagen gestattet.
 
Windkraftanlagen von mehr als 100 m über Grund stellen jedoch in je-dem Fall ein 
Luftfahrthindernis gem. § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) dar und bedürfen im 
Rahmen des BImSch-Genehmigungsverfahrens meiner besonderen luftrechtlichen 
Zustimmung. 
 
Unabhängig von der luftrechtlichen Prüfung im BImSchG-Verfahren kann bereits 
jetzt gesagt werden, dass Windkraftanlagen über 100 m über Grund grundsätzlich 
mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung gem. den Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zur Kennzeichnung von Luftfahrt-hindernissen vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Woh-nungswesen vom 02.09.2004 in der 
zur Zeit gültigen Fassung (NfL I – 143/07) zu versehen und als Luftfahrthindernisse 
zu veröffentlichen sind.
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Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und der Bodenordnung 
(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme:
 
-     Keine Bedenken und Anregungen.
 
 
Hinsichtlich der Belange der Städtebauaufsicht, der Bau-, Wohnungs- und 
Denkmalangelegenheiten sowie –förderung (Dez. 35.4) ergeht folgende 
Stellungnahme:
 
-     Gegen die 57. Änderung des FNP in Kalkar bestehen aus meiner Sicht keine 
Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder 
Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder 
Bundes stehen.
 
Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls nicht 
bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und 
den LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige 
kommunale Untere Denkmalbehörde zu beteiligen.
 
 
Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht 
folgende Stellungnahme:
 
-     Der Teilbereich südlich Niedermörmter liegt in einem Landschaftsschutzgebiet 
per Verordnung der Bezirksregierung Düsseldorf.
 
Es werden insofern Bedenken angemeldet hinsichtlich der dort angefragten 
Einrichtung einer Windenergiekonzentrationszone.
 
Mit der Bitte um weitere Abstimmung mit der Stadt Kalkar wird gebeten.
 
 
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 
Stellungnahme:
 
-     Nicht berührt.
 
 
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende 
Stellungnahme:
 
-     Nicht berührt.
 
 
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende 
Stellungnahme:
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Rohrfernleitungen sind von den Planungen nicht betroffen. Die Belange 
ÜSG/HWRM der Stellungnahme von September 2014 wurden berücksichtigt, aus 
Sicht der Sachgebiete ÜSG/HWRM und Hochwasservorsorge am Rhein gibt es 
somit keine weiteren Anmerkungen/Änderungswünsche. 
 
Bitte beachten sie aber die ergänzende Stellungnahme des Sachgebiets 
Wasserversorgung/Gewässerschutz:
Ergänzend zu meiner Stellungnahme vom 19.9.2014 führe ich Folgendes aus:
Die geplanten Konzentrationszone „östlich Appeldorn“ liegt innerhalb der Bereiche 
für den Grundwasser- und Gewässerschutz gemäß GEP99 (BGG), 
Trinkwassereinzugsgebiet Obermörmter, Zone IIIA.
 
In den Zielen des GEP 99 ist festgelegt, dass die hierin dargestellten Bereiche für 
den Grundwasser- und Gewässerschutz zu sichern sind. Sie sind vor Nutzungen zu 
schützen, die die Grundwasserbeschaffenheit beeinträchtigen können. Die noch 
weitgehend unbeeinträchtigten, für die Trinkwassergewinnung geeigneten Bereiche 
sollen von Nutzungen freigehalten werden, die zu einer Gefährdung der 
Trinkwassergewinnung nach Menge und Beschaffenheit führen können.
 
Von Windkraftanlagen gehen Risiken für die Trinkwassergewinnung infolge mehrerer 
möglicher Aspekte aus:
        Eingriff in den Untergrund (Entfernung schützender Deckschichten, ggf. 
Durchteufung von Grundwasserstockwerken, Pfahlgründungen - diese kommen in 
ihrer Eingriffswirkung Bohrungen gleich).
Baustellenarbeiten und damit verbundene Risiken für das Grundwasser.
Baustelleneinrichtungen sowie Schaffung von (schwerlastfähigen) Straßen / 
Wegen / sonstigen Verkehrsflächen, v.a. wenn Bodenveränderungen nötig werden, 
die die natürlichen Schutzfunktionen des Bodens vermindern. 
        Windkraftanlagen stellen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen dar, da hier Getriebeöl, Hydrauliköl, Schmiermittel, Kühlmittel und ggf. 
Öltransformatoren zum Einsatz kommen. Kritisch ist neben der Verwendung dieser 
Mittel und der Leckage Gefahr auch der Austausch des Altöls und der Kühlmittel, 
die unter extrem hohen hydrostatischen Drücken (aufgrund der hohen 
Gondelhöhen) erfolgen. 
        Ggf. Risiken infolge von Rodungen und Grünlandumbruch, welches einen 
erhöhten Nitrataustrag in das Grundwasser bedeutet.
Zusätzlich treten besondere Risiken infolge Schäden an den Windkraftanlagen 
auf (Leckagen, Brände, Kollaps der Anlage).
 
Aus Sicht des Trinkwasserschutzes und des vorbeugenden Gewässerschutzes 
stellen die Zonen I und II festgesetzter oder geplanter Wasserschutzgebiete absolute 
Ausschlussgebiete für Windkraftanlagen dar. 
Auch in Zone IIIA können Windkraftanlagen ein Gefährdungspotential darstellen, 
beispielsweise durch die Verwendung von nicht biologisch abbaubarer Stoffe (z.B. 
Trafo Öle). In der Zone IIIA sind Windkraftanlagen daher nur unter bestimmten 
Voraussetzungen/Auflagen möglich. Dies sind u.a., das Gründungen ausschließlich 
im grundwasserfreien Bereich und nur dann erfolgen wenn eine 
Grundwasserbeeinträchtigung ausgeschlossen werden kann. Auch Regelungen zu 
den o.g. i.d.R. wassergefährdenden Betriebsstoffen sind im weiteren Planverfahren 
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und speziell im Rahmen etwaiger zukünftiger Genehmigungsverfahren zu 
berücksichtigen. Hierbei sind insbesondere auch die Vorgaben geltender 
Schutzgebietsverordnungen in den Blick zu nehmen.
 
In der Begründung zum Entwurf, Seite 8 wird nur ein Verbot für Zone I beschrieben. 
Dieses ist ebenfalls für die Zone II festzulegen.
 
 
Sollten durch den Planentwurf die Aufgabenbereiche des Landschafts- und 
Naturschutzes, der Wasser- und Abfallwirtschaft und des Immissionsschutzes im 
Zuständigkeitsbereich der Abteilung 5 (Umwelt, Dez. 51 – 54) der Bezirksregierung 
Düsseldorf nicht berührt sein, bitte ich Sie durch die zuständigen unteren 
Umweltbehörden o.g. Aufgabenbereiche prüfen und bewerten zu lassen.
 
Ansprechpartner:
Belange des Luftverkehrs (Dez. 26)
Frau Köstermann, Tel. 0211/475-5250 Email: bettina.koestermann@brd.nrw.de
Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51)
Herr Zepuntke, Tel. 0211/475-2065, Email: lutz.zepuntke@brd.nrw.de
Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)
Frau Dr. Wöllecke, Tel. 0211/475-2431, Email: britta.woellecke@brd.nrw.de
 
 
Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung 
Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. Insofern wurden lediglich diejenigen 
Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. 
Andere Dezernate / Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher 
nicht geprüft.
Dies kann dazu führen, dass von der Bezirksregierung Düsseldorf z.B. in späteren 
Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht 
werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.
 
 
Im Auftrag
gez. Kirsten Zimmerhofer
Bezirksregierung Düsseldorf
Dezernat 53 - Immissionsschutz
Cecilienallee 2
40474 Düsseldorf

Tel.:  0211 / 475-9344
Mail: kirsten.zimmerhofer@brd.nrw.de 
Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
und
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_Stellungnahmen_Gewu
enschte-Form-der-Unterlagen.pdf
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12 Bezirksregierung Düsseldorf (Dezernate 25, 26, 33, 51, 52, 

53, 54) – Stellungnahme vom 12.03.2015: 
 
Dezernat 26: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Detailplanung be-
achtet. 
 
 
 
Dezernat 33: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wurde bereits beachtet. Eine Stellungnahme seitens des LVR – Amt für 
Denkmalpflege im Rheinland und dem LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
ist jedoch nicht erfolgt. 
 
 
 
Dezernat 51: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Fläche südlich Niedermörmter liegt in einem per Verordnung festgesetzten Land-
schaftsschutzgebiet der Bezirksregierung Düsseldorf. Derzeit wird jedoch der Land-
schaftsplan Kleve aufgestellt, der künftig für diesen Bereich das per Verordnung festge-
setzte Landschaftsschutzgebiet ersetzt. Derzeit werden die Stellungnahmen der Anfang 
des Jahres 2015 durchgeführten öffentlichen Auslegung ausgewertet. 
Ein Verfahren zur Befreiung aus dem Landschaftsschutz würde zeitlich vom Verfahren 
zur Aufstellung eines Landschaftsplanes eingeholt. Der Kreis Kleve stellt eine Befreiung 
für den in Rede stehenden Bereich im künftigen Landschaftsplan in Aussicht. Der Land-
schaftsplan Kalkar kann jedoch erst als Beurteilungsgrundlage herangezogen werden, 
wenn er als Satzung beschlossen ist. Auf welcher landschaftsrechtlichen Grundlage 
über den Bau einer Windkraftanlage im Suchraum X entschieden werden kann, hängt 
letztendlich vom Zeitpunkt der Antragstellung ab. 
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Die Begründung wird wie folgt angepasst: 
Die westliche Fläche liegt außerdem in einem Landschaftsschutzgebiet. In Abstimmung 
mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Kleve konnte hier bereits eine Befrei-
ung als dem Landschaftsschutz in Aussicht gestellt werden. 
Sowohl die derzeitige Landschaftsschutzgebiets-Verordnung der Bezirksregierung Düs-
seldorf als auch der Entwurf des Landschaftsplanes des Kreises Kleve, haben für die 
westliche Teilfläche ein Landschaftsschutzgebiet festgesetzt.  
Nach Rücksprache mit der Höheren Landschaftsbehörde der Bezirksregierung Düssel-
dorf ist eine Befreiung grundsätzlich möglich. Dieses Verfahren würde jedoch zeitlich 
durch das Verfahren zur Aufstellung des Landschaftsplanes Kalkar eingeholt. 
Auf welcher landschaftsrechtlichen Grundlage über den künftigen Bau einer Windkraft-
anlage in der Konzentrationszone südlich Niedermörmter entschieden werden kann, 
hängt entscheidend vom Zeitpunkt der Antragstellung und dem dann vorliegenden Ver-
fahrens-stand des Landschaftsplanes Kalkars ab. 
(Diese redaktionelle Korrektur erfordert keine erneute öffentliche Auslegung!). 
 
 
 
Dezernat 54: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und durch eine Ergänzung in der Tabelle 
auf Seite 8 im Anhang der Begründung beachtet: 
- Wasserschutzgebiete I. und II. Ordnung 
 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Wenn die Bezirksregierung keine Bedenken äußert, ist die ULB für diese Aufgabenbe-
reiche zu beteiligen. 
Die Stellungnahme erfolgt in Funktion der Träger öffentlicher Belange 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind durch die Beteiligung der ULB 
beachtet worden. 
 
 
 
Die übrigen Dezernate haben keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 
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B.2 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit mit Anregungen und Hinweisen aus der Öffentlich-

keitsbeteiligung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

 

 

 

Einwendung  Datum 

1 13.02.2015 

2 17.02.2015 

3 25.02.2015 

4 26.02.2015 

5 26.02.2015 

6 27.02.2015 

7 01.03.2015 

8 02.03.2015 

9 03.03.2015 

10 04.03.2015 

11 04.03.2015 

12 06.03.2015 

13 09.03.2015 

14 09.03.2015 

 

 

Die Stellungnahmen der Öffentlichkeit werden seitens der Verwaltung kommentiert und 

mit einer Beschlussvorschlag versehen. 
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1 Einwender, zu Protokoll gegeben am 13.02.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken wegen einer Wertminderung der Immobilie werden zurückgewiesen. 
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2 Einwender, Schreiben vom 17.02.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Wertverlust: 
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes / Lebensqualität 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-
bunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 
prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeu-
gung das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat 
nach der aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung. Das 
OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-
gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-
nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der 
Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit 
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sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 
28.02.2010, Az. 12 LB 243/07).  
Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-
fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht allgemein objektivieren 
und muss darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewo-
gen werden. Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen 
zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kul-
tur ist kein statisches Gut, sondern immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist 
auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil Kulturland-
schaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der Kulturlandschaft 
sorgsam umzugehen. Die Stadt Kalkar hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen 
genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, 
macht die Stadt von der Regelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die 
Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet erheblich ein. 
 
Beeinträchtigung durch Lärm: 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errich-
tet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächen-
nutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglich-
keiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-
kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 
Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 
Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 
Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 
ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
 
Ausbleiben von Vogelarten / Artenschutz: 
Alle Suchräume sind einer umfassenden artenschutzfachlichen Prüfung unterzogen wor-
den. Für die Potentialfläche Südlich Hönnepel liegen Gutachten zu Brut- und Rastvogel- 
sowie zur Fledermauserfassung vor. Darüber hinaus liegt für die Auswirkungen der 
Windkraftkonzentrationszone auf das benachbarte FFH-Gebiet eine Verträglichkeitsun-
tersuchung vor: 
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„Im Zuge der Brutvogelrecherchen und -erfassungen konnten keine WEA-empfindlichen 
Brutvogelarten im Wirkbereich der Potentialfläche nachgewiesen werden. 
Für die Rastvogelerfassungen wurden insgesamt acht WEA-empfindliche Rastvogelar-
ten nachgewiesen. Für zwei dieser Arten ist ein Verlust an Äsungsflächen relevant. Zur 
Kompensation des Verlustes werden CEF-Maßnahmen erforderlich. Für weitergehende 
Informationen zu den erforderlichen Maßnahmen wird an dieser Stelle auf das entspre-
chende Fachgutachten verwiesen.” 
Unter Beachtung der im Gutachten genannten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 
kann ein Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen 
werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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3 Einwender, Schreiben vom 25.02.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Die in Rede stehende Fläche liegt nicht in einer wirksamen Windkonzentrationszone. 
Die in der angehängten Planzeichnung gekennzeichnete entspricht in Teilen einem Be-
reich, der frei von Tabukriterien ist, aber die Mindestgröße von 10 ha nicht erreicht. Au-
ßerdem wurde im Rahmen der Potenzialflächenanalyse ein Abstand von 350 m zum 
Außenbereich beschlossen, so dass eine Erweiterung (hier: Reduzierung Abstand zum 
Außenbereich auf 300 m) nicht möglich ist, ohne die Abstände im gesamten Stadtgebiet 
zu ändern. 
Dies würde die Anzahl der Konzentrationszonen ggf. erhöhen und somit neue Suchbe-
reiche zur Diskussion stellen, aber auch eine erneute öffentliche Auslegung bedeuten.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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4 Einwender, Schreiben vom 25.02.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Kleinwindanlagen: 
Die vorliegende Planung beschäftigt sich nur mit Windkonzentrationszonen im Außen-
bereich. Sogenannte Kleinwindanlagen sind sowohl im Außenbereich als auch im Innen-
bereich zulässig und bedürfen ausschließlich einer bau- und immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung. Sie unterliegen jedoch nicht dem Bauplanungsrecht. 
 
Bebauungspläne: 
Eine Aufstellung von Bebauungsplänen kann ggf. erforderlich werden, wenn eine Befrei-
ung oder Entlassung aus einem Landschaftsschutzgebiet nötig ist und die zuständige 
Behörde einen Bebauungsplan fordert oder aber ein interkommunaler Windpark geplant 
wird. 
Für die Errichtung von Windkraftanlagen im Stadtgebiet Kalkar ist die Darstellung von 
Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan grundsätzlich ausreichend. 
 
Ausschlusswirkung: 
Auf Seite 4 der Begründung wird erläutert, welche Bereiche von der Ausschlusswirkung 
ausgenommen sind: 
Ausgenommen von dieser planerischen Steuerung sind Einzelanlagen, die als unselb-
ständiger Teil einer privilegierten baulichen Anlage (z. B. einer Hofanlage) gemäß § 35 
Abs. 1 BauGB genehmigungsfähig sein können, soweit sie überwiegend dem Eigenbe-
darf dienen und Anlagen im planungsrechtlichen Innenbereich gemäß § 30 BauGB. 
„Ausgenommen von dieser planerischen Steuerung sind Einzelanlagen, die gemäß § 35 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB als untergeordneter Betriebsteil zu einem land- und fortwirtschaftli-
chen Betrieb genehmigungsfähig sein können, soweit sie mehr als 50 % dem Eigenbe-
darf dienen und Anlagen im planungsrechtlichen Innenbereich gemäß § 30 BauGB.” 
(Diese redaktionelle Korrektur erfordert keine erneute öffentliche Auslegung!). 
 
In diesem Absatz ist deutlich beschrieben, dass Anlagen im planungsrechtlichen Innen-
bereich (dazu gehören auch Gewerbegebiete) von dieser Steuerung nicht betroffen sind. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Den Anregungen wird zum Teil gefolgt. 
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5 Einwender, Schreiben vom 26.02.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Infraschall: 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Wind-
energieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 
weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harm-
los“ (http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landes-
amt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt 
diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen 
haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanla-
gen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich un-
terhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt 
Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-
berg führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanla-
gen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-
mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit 
Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte 
Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist 
kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 
diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-
kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen 
auftritt. Der Einwender selbst zitiert andere Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen 
Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann 
Grundlage für die Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses 
wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellung-
nahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Ein-
zelne Forschungsberichte bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Der-
zeit wird beispielsweise in Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die 
allerdings erst 2017 abgeschlossen sein wird. 
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Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom 
produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), 
kann der Stadt Kalkar aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit unbe-
stimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von Wind-
kraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden 
konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch Windkraft-
anlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Stadt Kalkar davon ausgehen, dass die Beden-
ken unbegründet sind. 
 
Schallimmissionen: 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errich-
tet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächen-
nutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglich-
keiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-
kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 
Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 
Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 
Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 
ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
 
Optisch bedrängende Wirkung 
Zur befürchteten „optisch bedrängenden“ Wirkung hat das OVG NRW in einem älteren 
Urteil (vom 09.08.2006, Az. 8 A 3726/05) vergleichsweise klare Regelungen aufgestellt, 
die bis heute angewendet werden. Demnach ist mit einer optischen Bedrängung bei Un-
terschreitung eines Abstands der 2fachen Anlagenhöhe zu rechnen (bei einer 200 m 
hohen Anlage also bei einem Abstand von weniger als 400 m). Dieser Abstand wird in 
der Regel schon durch die notwendigen Lärmabstände überschritten. Jenseits des 2fa-
chen Abstands der Anlagenhöhe ist gemäß dem Urteil des OVG NRW eine Einzelfall-
prüfung erforderlich. Hier wird dann sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrän-
gung tatsächlich vorliegt. Dies ist z.B. dann nicht der Fall, wenn eine Gebäudeseite be-
troffen wäre, auf der keine Fenster von zum ständigen Aufenthalt vorgesehenen Räu-
men vorhanden sind.  
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Schattenwurf: 
Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auf-
lage in der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ 
vermieden bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Eine besondere Vorsorge in 
dieser Hinsicht ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung daher nicht erforderlich. 
 
Lichtimmissionen / Diskoeffekt: 
Insbesondere das aus Flugsicherheitsgründen notwendige Dauerrotlicht an Windkraft-
anlagen über 100 m wird von zahlreichen Einwendern als besondere Belastung empfun-
den. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus 
dem Bewusstsein der Betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung 
(tagsüber weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position 
des Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. 
Ein direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss 
also schon gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. 
durch Blendung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkelten) 
Räumen in die dunkle Landschaft schaut ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das indivi-
duelle Befinden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der Flugsi-
cherheit. Die Stadt Kalkar wird allerdings ihren Einfluss geltend machen und im Rahmen 
der Genehmigungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik drängen. 
 
Zerstörung des Landschaftsbildes / Sicht auf Kalkar und Beeinträchtigung des Naherho-
lungsbereiches: 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-
bunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 
prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeu-
gung das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat 
nach der aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung. Das 
OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-
gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-
nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der 
Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit 
sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 
28.02.2010, Az. 12 LB 243/07). In diesem Kontext ist für die Anwohner auch von Bedeu-
tung, dass die unverbaute Aussicht sowieso nur in seltenen Ausnahmefällen - wofür hier 
nichts ersichtlich ist - zum abwägungserheblichen Material gehört (vgl. BVerwG, Beschl. 
vom 22.08.2000, Az. 4 BN 38.00). 
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Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-
fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht allgemein objektivieren 
und muss darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewo-
gen werden. Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen 
zur Kulturlandschaft entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kul-
tur ist kein statisches Gut, sondern immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist 
auch, dass die derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch 
Windenergieanlagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil Kulturland-
schaft immer auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der Kulturlandschaft 
sorgsam umzugehen. Die Stadt Kalkar hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen 
genau diesen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von 
Windkraftanlagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, 
macht die Stadt von der Regelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die 
Nutzungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet erheblich ein. Damit sorgt die Stadt für ein 
hohes Maß an Rücksichtnahme, das ohne diese Planung nicht vorhanden wäre. 
 
Erhöhte Brandgefahr / Eisschlag auf Wege: 
Wie von jeder technischen Einrichtung, so geht auch von einer Windkraftanlage das 
grundsätzliche Risiko von Unfällen aus. Dies gilt für Straßen, Betriebe, Flugverkehr und 
praktisch alle übrigen durch den Menschen hervorgerufenen Aktivitäten. Im Zuge der 
Baugenehmigung wird die Einhaltung aller relevanten technischen Regelwerke, auch 
z.B. zum Brandschutz oder zur Statik geprüft. Nach menschlichem Ermessen ist eine 
Unfallgefahr damit, wie auch bei der Zulassung von Fahrzeugen für den Straßenverkehr, 
ausgeschlossen. Technische Besonderheiten von Windkraftanlagen, z.B. die Möglich-
keit des Eisabwurfs von den Rotoren, haben zu speziellen technischen Lösungen ge-
führt. So erzeugt Eisansatz eine Unwucht, die mit Sensoren erfasst werden kann und 
zum sofortigen Stillstand einer Windkraftanlage führt. Das gilt auch für Brandschäden. 
Da die Immissionsrechtlichen Abstände deutlich größer sind, als die bauordnungsrecht-
lich erforderlichen (halbe Anlagenhöhe) bzw. die Höhe einer Windkraftanlagen, ist das 
überaus theoretische Risiko einer durch Sturm umstürzenden Windkraftanlage oder eine 
brennende Windkraftanlage in der Abwägung zu vernachlässigen. 
Wie bei anderen Brandeinsätzen wird jeder Feuerwehreinsatz davon bestimmt ein Über-
greifen des Feuers auf die Nachbarschaft durch geeignete Maßnahmen zu verhindern 
(z.B. Brandschneise, Bewässerung der Felder...). 
 
Beeinträchtigung der Fauna: 
Alle Suchräume sind einer umfassenden artenschutzfachlichen Prüfung unterzogen wor-
den. Für die Potentialfläche Südlich Hönnepel liegen Gutachten zu Brut- und Rastvogel- 
sowie zur Fledermauserfassung vor. „Im Zuge der Brutvogelrecherchen und -erfassun-
gen konnten keine WEA-empfindlichen Brutvogelarten im Wirkbereich der Potentialflä-
che nachgewiesen werden. 

146



Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Rastvogelerfassungen wurden insgesamt acht WEA-empfindliche Rastvogelar-
ten nachgewiesen. Für zwei dieser Arten ist ein Verlust an Äsungsflächen relevant. Zur 
Kompensation des Verlustes werden CEF-Maßnahmen erforderlich. Für weitergehende 
Informationen zu den erforderlichen Maßnahmen wird an dieser Stelle auf das entspre-
chende Fachgutachten verwiesen.” 
Unter Beachtung der im Gutachten genannten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 
kann ein Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen 
werden. 
Darüber hinaus liegt für die Auswirkungen der Windkraftkonzentrationszone auf das be-
nachbarte FFH-Gebiet eine Verträglichkeitsuntersuchung vor Gemäß dem vorliegendem 
Gutachten (Planungsbüro STERNA, Verträglichkeitsuntersuchung nach der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-VU) zum Vogelschutzgebiet „Unterer Niederrhein” für die 
Windkonzentrationszone „Greiflack” südlich von Kalkar-Niedermörmter, Kranenburg, 
Juni 2014) wurde festgestellt, "dass die Wirkfaktoren der Windkraftkonzentrationszone 
keine Vogelart maßgeblich beeinträchtigen und es dadurch auch nicht zu einer Beein-
trächtigung des Vogelschutzgebietes insgesamt kommt. Demnach stehen der Auswei-
sung der Konzentrationszone keine Bedenken im Sinne der Vogelschutzrichtlinie entge-
gen." 
 
Beeinträchtigung von Haustieren durch Immissionen: 
Es liegen bisher keine wissenschaftlichen Gutachten vor, die eine Beeinträchtigung der 
Haustiere durch Immissionen untersucht haben.  
Die Rechtsprechung hat in Bezug auf z.B. Pferde entschieden, dass eine erhebliche 
Beeinträchtigung nachgewiesen sein muss (was bisher in keinem Fall gelang), um 
berücksichtigt werden zu können. Eine unsystematische Befragung der Uni Bielefeld von 
Pferdehaltern ergab, dass keine relevanten Beeinträchtigungen von Pferden berichtet 
wurden. 
Windenergie als privilegierte Nutzung im Außenbereich ist ein öffentlicher Belang, der 
mit den privaten Belangen einer bestimmten Tierhaltung abzuwägen ist. Angesichts der 
sonstigen Emissionsquellen im Außenbereich (Landbewirtschaftung, Erholungsnutzung, 
Verkehrstrassen) ist nicht ersichtlich, warum die Haltung von Haustieren ausgerechnet 
durch Windkraftanlagen beeinträchtigt werden. Hier sind die Belange des Klimaschutzes 
und der Energiewende höher zu gewichten.  
 
Ggf. Fällung von schützenwerten Alleebäumen für Zuwegungen: 
Im Rahmen der Baugenehmigung muss die Zuwegung zur Errichtung und Wartung einer 
Windkraftanlage in einem Plan dargestellt werden. 
Die Genehmigungsbehörde hat so mit Einfluss auf den Erhalt schützenswerter Bäume. 
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Wertminderung der Immobilien / Minderung von Mieteinnahmen bei privater und gewerb-
licher Nutzung: 
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Verschlechterung des Radio-, Fernseh-, und Mobilfunkempfang: 
Der ungestörte Empfang von Radio-, Fernseh- und Mobilfunkt ist rechtlich nicht beson-
ders geschützt und stellt keinen öffentlichen Belang sondern ein privates Interesse dar. 
Ein geminderter Empfang und technische Anpassungen sind zumutbar. 
Außerdem wurden Mobilfunkbetreiber im Rahmen des Verfahrens offiziell beteiligt. Eine 
negative Stellungnahme liegt nicht vor. Teilweise dienen Windkraftanlagen sogar als 
Standort für Sendemasten. 
Spätestens im Rahmen der Genehmigung einer Anlage ist eine Absprache mit den je-
weiligen Betreiber erforderlich. So muss unter anderem geklärt sein, ob bestimmte Maß-
nahmen zum Radio-, Fernseh-, und Mobilfunkempfang durchgeführt werden müssen. 
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Fehler im Verfahrensablauf bzw. bei der Erstellung des Flächennutzungsplanes 

 Nicht der Rat der Stadt Kalkar muss eine Entscheidung zu den Ausbauzielen 
treffen, da dies bereits durch die Landesebene vorgegeben ist. Die Landesregie-
rung hat das Ziel vorgegeben die Windenergie bis zum Jahr 2020 auf 15 % aus-
zubauen. Davon ist jede Kommune betroffen. Der Rat kann nur entscheiden, ob 
er diese Entwicklung im Stadtgebiet durch Konzentrationszonen steuern möchte 
oder nicht. 

 Die Potenzialflächenanalyse wurde den Mitgliedern des BPVUA zur Sitzung zwar 
nicht übermittelt, aber eine Einsicht bei der Stadt ist immer möglich gewesen. Die 
Benennung der harten und weichen Tabukriterien als Anlage zum FNP wurde 
zudem zur Verfügung gestellt und in der Ratssitzung am 18.12.2014 ausdrücklich 
beschlossen. Über die Befangenheit entscheidend jedes Ratsmitglied selbst, ent-
sprechend der Gemeindeordnung. 

 Eine vergleichende Bewertung der unterschiedlichen Potenzialflächen ist im 
Rahmen der Potenzialflächenanalyse erfolgt. Diese ist Bestandteil des Flächen-
nutzungsplanentwurfs. 

 Die Potenzialanalyse ist auf Grundlage der geltenden Gesetze und einschlägiger 
Rechtsprechungen erarbeitet worden. Die weichen Tabuzonen sind städtebau-
lich begründet, abgewogen und vom Rat der Stadt beschlossen worden. 

 Es müssen nur Anlagen zum Flächennutzungsplan zur Einsicht bereitgehalten 
werden, jedoch nicht die zitierten Unterlagen. 

 Die Diskussion im BPVUA wurde mit Hinweis auf die Geschäftsordnung geführt. 
Der Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des BPVUA am 04.12.15 lautet wie 
folgt: " RM Kösters stellt einen Antrag auf Ende der Debatte. Es meldet sich SB 
Dr. Mörsen zu Wort. Er möchte Anträge für das Forum Kalkar stellen. Im Zuge 
dessen stellt sich jedoch heraus, dass es sich nicht um Antragsstellungen han-
delt, sondern lediglich um Beiträge zur Debatte. Daraufhin erklärt der Vorsitzende 
Naß die Diskussion für beendet und lässt über die Beschlussvorlage abstimmen." 
Alle kommunalrechtlichen Vorgaben wurden in der Sitzung eingehalten. 

 Die Niederschrift wurde den Ratsmitgliedern vor Sitzungsbeginn am 18.12.2014 
ausgehändigt. Eine erneute Präsentation durch die Planer war nicht vorgesehen; 
die Verwaltung erläuterte und beantwortete die Fragestellungen zum Sachver-
halt. 

 Eine Diskussion der harten und weichen Tabukriterien bzw. die Abwägung der 
Kriterien hat bereits im zuständigen Ausschuss stattgefunden. Eine erneute Dis-
kussion im Rat war nicht mehr erforderlich. Fragen zum Thema wurde seitens 
der Verwaltung beantwortet. 

 Die Präsentation des Planungsbüros wurde an die Politiker nicht weitergeleitet, 
da dies nicht gefordert wurde und der Beschluss über die harten und weichen 
Tabukriterien bereits gefasst war. 

149



Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Ermittlung der Konzentrationszonen wurde auf Grundlage der aktuellen 
Rechtsprechung und der vorliegenden Gesetze erarbeitet. Dass einige Potenzi-
alflächen im Flächennutzungsplan nicht mehr weitergeführt werden, liegt daran, 
dass bereits für diese Flächen Tabus ermittelt wurden, die eine künftige Umset-
zung verhindern. Die vorgelegten Gutachten werden im Rahmen des Verfahrens 
von den zuständigen Fachbehörden (hier: Untere Landschaftsbehörde der Krei-
ses Kleve) geprüft. Die Nähe zum VSG „Unterer Niederrhein” wurde mit einem 
harten Abstand von 300 m berücksichtigt. Bei der Zone östlich Appeldorns wurde 
u.a. ein Einzelnachweis erbracht, dass keine windkraftsensiblen Arten vorkom-
men bzw. eine andere Flugrichtung haben. 

 Eine Stellungnahme des Landeskonservators liegt nicht vor. Das Amt für Denk-
malpflege wurde im Verfahren beteiligt. Sofern keine Rückmeldung innerhalb der 
Beteiligungsfrist abgegeben wurde, ist Einvernehmen mit der Planung anzuneh-
men. Die Belange des Denkmalschutzes wurden als weiches Tabukriterium aus-
reichend gewürdigt. 

 Eine Sichtfeldanalyse wird nur durchgeführt, wenn eine umzingelnde Wirkung 
(vollständige Einkreisung) eines Ortes / Stadtteils droht. 

 Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium und wurde für die 
Stadt Kalkar auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der An-
nahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht 
bestätigt wird, hier reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Kalkar 
nicht vorkommt, findet sich dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes 
Ausschlusskriterium wieder. Ausweislich des Energieatlas NRW (www.energie-
atlasnrw.de) gilt für das gesamte Stadtgebiet Kalkar in 135 m Höhe eine Wind-
geschwindigkeit von 6,00 m/s. Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Wind-
kraftanlagen kaum noch relevante Höhenangabe) werden fast flächendeckend 
5,5 m/s nicht unterschritten. Ausnahmen bilden hier nur die Flächen am Fuße 
des Monreberges. Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier 
ein Informationsdefizit vorliegt. Die oben gemachten Ausführungen werden daher 
in der Begründung wie folgt redaktionell redaktionell ergänzt: 

1. Schritt: Festlegung harte Tabuzonen 
......Windhöffigkeit: 
Ein weiteres hartes Tabukriterium ist die Windhöffigkeit. Für das gesamte Stadt-
gebiet gilt in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von 6,00 m / s (Energieatlas 
NRW). Selbst in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch 
relevante Höhenangabe) werden fast flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschrit-
ten. Ausnahmen bilden hier nur die Flächen am Fuße des Monreberges.  
Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der Annahme, dass man 5.5 bis 
6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt wird, hier reicht 
das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Kalkar nicht vorkommt, findet sich 
dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 
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 Die Altlagen liegen vorwiegend in Bereichen mit harten Tabukriterien. Ein 
Repowering in diesen Bereichen ist nicht möglich. 

 Das erhöhte Risiko für die Errichtung von Windkraftanlagen in Bereichen von 
Wasserschutzzonen ist richtig und wird im Umweltbericht zu den betroffenen 
Konzentrationszonen wie folgt ergänzt: 
„Die Errichtung von Windkraftanlagen ist in den Wasserschutzzonen I und II ver-
boten. In der Zone IIIA sind Windkraftanlagen nur unterbestimmten Vorausset-
zungen / Auflagen möglich. Hier sind die Vorgaben der geltenden Schutzgebiets-
verordnungen zu beachten.” 

 Die genannten fehlenden Aussagen sind nicht Bestandteil des Flächennutzungs-
planes, da sie erst auf Ebene der Baugenehmigung geregelt werden können. 
Aussagen zum Tourismus werden im Umweltbericht zum Schutzgut Mensch be-
trachtet. 

 Das vorliegen eines verbindlichen Landschaftsplanes ist für die 57. FNP-
Änderung nicht erforderlich. Es hat bereits Abstimmungen mit der Unteren und 
Höheren Landschaftsbehörde und der Stadt Kalkar gegeben.  

 Die Beschlüsse zur Erteilung von zwei Ausnahmen zur Veränderungssperre 
durch den BPVUA wurden wie folgt gefasst: 
„Der Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschließt einstimmig 
bei einer Enthaltung: Die Verwaltung wird beauftragt für den Antrag zur Errich-
tung und zum Betrieb einer Windkraftanlage gemäß § 4 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) vom 22. Oktober 2014 für den Standort ... Gemarkung 
Neulouisendorf, nachfolgende Stellungnahme abzugeben: Da das o. g. Bauvor-
haben den Festsetzungen und der Zielstellung des künftigen Bebauungsplanes 
Nr. 089 - Windenergieanlagen Kalkar Neulouisendorf/Teilbereich 2 - entspricht, 
wird einer Ausnahme für das betreffende Bauvorhaben von der Satzung der 
Stadt Kalkar vom 10. April 2014 über die Verlängerung der Veränderungssperre 
im Stadtteil Kalkar-Neulouisendorf für den Bereich „Pfalzdorfer Plateau mit San-
der und Stauchendmoräne“ zugestimmt. Zudem hat sich die Suchraum- bzw. 
Konzentrationszonenausweisung im Zuge des Aufstellungsverfahrens der 57. 
Flächennutzungsplanänderung dahingehend konkretisiert, dass im Stadtteil 
Kalkar-Neulouisendorf eine Konzentrationszone für Windenergieanlagen (Such-
raum VI) ausgewiesen werden soll. Die Grundstücksfläche des Antragstellers 
wird in der künftigen Konzentrationszone liegen.” 
Der BPVU-Ausschuss war Beschlussorgan; die Zuständigkeit des Rates ist nicht 
gegeben, die Veränderungssperre wurde nicht aufgehoben. 

 Eine 2H-Rotorlänge-Regel ist im Allgemeinen nicht bekannt. Die Anregung ist 
unverständlich. 

 Zur Befangenheit gibt die Niederschrift zur Ratssitzung vom 18.12. den Sachver-
halt wie folgt wieder: 
Rat der Stadt, 18.12.2014 Wortbeitrag 
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Einleitend verweist BM Fonck auf das Schreiben der Verwaltung vom 16.12.2014 
an alle Ratsmitglieder, in dem Hinweise und Erläuterungen zu einer möglichen 
Befangenheit von Ratsmitgliedern in Zusammenhang mit der 57. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Kalkar - Planungsrechtliche Steuerung von 
Windenergieanlagen - gegeben wurden. Anschließend erläutert Stadtoberbaurat 
Sundermann nochmals eingehend die hier bestehende Problematik sowie die 
rechtlichen Hintergründe und beantwortet diesbezügliche Fragen der Ratsmit-
glieder. Die Ratsmitglieder Giesen, Lamers, van Laak, Willemsen-Haartz und 
Wolters sowie BM Fonck erklären sich für befangen und nehmen an der Beratung 
und Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt nicht teil. Die 1. stellver-
tretende Bürgermeisterin Dr. Schulz übernimmt die Sitzungsleitung. Der Vorsit-
zende des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses, RM Naß, be-
richtet, dass der Fachausschuss den Sachverhalt eingehend beraten hat und 
dem Rat einstimmig einen vom Vorschlag in der Drucksache abweichenden Be-
schluss empfiehlt. Stadtoberbaurat Sundermann ergänzt, dass die Abmessun-
gen eines Teilbereiches der beabsichtigten Konzentrationszone in Kalkar-Neu-
louisendorf aufgrund einer Überprüfung der dortigen Gegebenheiten geringfügig 
erweitert wurden und sich daher der Entwurf des Planes zur 57. Flächennut-
zungsplanänderung entsprechend verändert hat. RM Naß verliest den einstim-
mig vom Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss beschlossenen Be-
schlussvorschlag. Erste stellvertretende Bürgermeisterin Dr. Schulz lässt über 
diesen Beschlussvorschlag abstimmen. 
Aufgrund der Empfehlung des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschus-
ses vom 04.12.2014 beschließt der Rat der Stadt einstimmig: 
1. Die „harten“ und „weichen“ Tabukriterien werden - wie in der Vorlage angege-
ben - beschlossen. 
2. Die Beschlüsse über die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB und über die Durchführung der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB werden zum 
Entwurf der 57. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt gefasst. 
Zielstellung der FNP-Änderung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen zu einer städtebaulich geordneten und naturschutzfachlich be-
gründeten Steuerung der Errichtung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet von 
Kalkar. Mit der Anwendung des „Planungsvorbehalts“ gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB wird das übrige Stadtgebiet von Windkraftanlagen im Sinne des § 35 Abs. 
1 Nr. 5 freigehalten (Ausschlusswirkung). 
BM Fonck übernimmt wieder die Sitzungsleitung. 

 Die vorgebrachten Einwendungen von einigen Oybaum-Anwohnern erfolgten au-
ßerhalb eines formellen Beteiligungsverfahrens. Eine Stellungnahme seitens der 
Stadt ist somit nicht zwingend erforderlich. Die Bedenken der Anwohner wurden 
allerdings umfassend geprüft und gewertet. 

152



Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Hinweise zur Windhöffigkeit sowie zu den Wasserschutzzonen werden in der Be-
gründung redaktionell ergänzt. 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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6 Einwender, zu Protokoll gegeben am 27.02.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Wertverlust der Immobilie  
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Lärmimmissionen: 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errich-
tet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächen-
nutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglich-
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keiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-
kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 
Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 
Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 
Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 
ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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7 Einwender, zu Protokoll gegeben am 01.03.2015: 
 
Lärmimmissionen / Einzelfallprüfung Abstand 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errich-
tet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächen-
nutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglich-
keiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-
kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 
Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 
Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 
Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 
ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
 
Gesundheitliche Störungen durch Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Wind-
energieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 
weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harm-
los“ (http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landes-
amt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt 
diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen 
haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanla-
gen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich un-
terhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt 
Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-
berg führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanla-
gen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-
mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit 
Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte 
Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
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Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist 
kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 
diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-
kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen 
auftritt. Der Einwender selbst zitiert andere Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen 
Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann 
Grundlage für die Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses 
wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellung-
nahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Ein-
zelne Forschungsberichte bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Der-
zeit wird beispielsweise in Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die 
allerdings erst 2017 abgeschlossen sein wird. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom 
produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), 
kann der Stadt Kalkar aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit unbe-
stimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von Wind-
kraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden 
konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch Windkraft-
anlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Stadt Kalkar davon ausgehen, dass die Beden-
ken unbegründet sind. 
 
Wertverlust der Immobilie  
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
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Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Belange der Bevölkerung im Außenbereich 
Windenergienutzung ist eine privilegierte Nutzung im Außenbereich, sofern keine öffent-
liche Belange entgegenstehen und die Erschließung gesichert ist. Das Wohnen im Au-
ßenbereich hingegen gehört nicht zu den privilegierten Vorhaben (Ausnahme: Wohnen 
im Zusammenhang mit Land-, Forst- oder Gartenbaubetrieb) und hat somit einen we-
sentlich geringeren Schutzanspruch als das Wohnen im Siedlungszusammenhang. 
Folglich sind beide Belange wie beschrieben unterschiedlich zu bewerten. 
 
Fledermäuse / Maßnahmen nicht im Sinne des Naturschutzes 
Der Suchraum Neulouisendorf ist einer umfassenden artenschutzfachlichen Prüfung un-
terzogen worden. Es liegen Gutachten zu Brut- und Rastvogel- sowie zur Fledermauser-
fassung vor.  
Die dort aufgeführten erforderlichen Maßnahmen sind mit der unteren Landschaftsbe-
hörde des Kreises Kleve abgestimmt. Somit kann davon ausgegangen werden, dass 
eine ordnungsgemäße Umsetzung in Sinne des Naturschutzes erfolgt. Ob die Wirt-
schaftlichkeit einer Windkraftanlage dadurch gemindert wird, ist hier nicht relevant. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Anregung einer Einzelfallprüfung wird im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens gefolgt. 
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8 Einwender, Schreiben vom 02.03.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
A. Windhöffigkeit 
Tatsächlich ist die Windhöffigkeit ein „hartes“ Tabukriterium und wurde für die Stadt 
Kalkar auch geprüft. Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der Annahme, dass 
man 5.5 bis 6,0 m/s benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt wird, hier 
reicht das Erreichen der Anlaufgeschwindigkeit), in Kalkar nicht vorkommt, findet sich 
dieses Kriterium auch nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. Aus-
weislich des Energieatlas NRW (www.energieatlasnrw.de) gilt für das gesamte Stadtge-
biet Kalkar in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von 6,00 m/s. Selbst in 100 m Höhe 
(eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante Höhenangabe) werden fast 
flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten. Ausnahmen bilden hier nur die Flächen am 
Fuße des Monreberges. Der Hinweis des Einwenders macht jedoch deutlich, dass hier 
ein Informationsdefizit vorliegt. Die oben gemachten Ausführungen werden daher in der 
Begründung wie folgt redaktionell redaktionell ergänzt: 
 
1. Schritt: Festlegung harte Tabuzonen 
......Windhöffigkeit: 
Ein weiteres hartes Tabukriterium ist die Windhöffigkeit. Für das gesamte Stadtgebiet 
gilt in 135 m Höhe eine Windgeschwindigkeit von 6,00 m / s (Energieatlas NRW). Selbst 
in 100 m Höhe (eine für moderne Windkraftanlagen kaum noch relevante Höhenangabe) 
werden fast flächendeckend 5,5 m/s nicht unterschritten. Ausnahmen bilden hier nur die 
Flächen am Fuße des Monreberges.  
Da eine mangelnde Windhöffigkeit, selbst bei der Annahme, dass man 5.5 bis 6,0 m/s 
benötigt (was durch die Rechtsprechung nicht bestätigt wird, hier reicht das Erreichen 
der Anlaufgeschwindigkeit), in Kalkar nicht vorkommt, findet sich dieses Kriterium auch 
nicht als räumlich steuerndes Ausschlusskriterium wieder. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen zur Windhöffigkeit werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung 
wird um erläuternde Aussagen redaktionell ergänzt. 
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B. entgegenstehende private Belange 
 
Lärm, Schattenschlag, optisch bedrängende Wirkung 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errich-
tet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächen-
nutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglich-
keiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-
kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 
Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 
Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 
Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 
ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auf-
lage in der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ 
vermieden bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Eine besondere Vorsorge in 
dieser Hinsicht ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung daher nicht erforderlich. 
Zur befürchteten „optisch bedrängenden“ Wirkung hat das OVG NRW in einem älteren 
Urteil (vom 09.08.2006, Az. 8 A 3726/05) vergleichsweise klare Regelungen aufgestellt, 
die bis heute angewendet werden. Demnach ist mit einer optischen Bedrängung bei Un-
terschreitung eines Abstands der 2fachen Anlagenhöhe zu rechnen (bei einer 200 m 
hohen Anlage also bei einem Abstand von weniger als 400 m). Dieser Abstand wird in 
der Regel schon durch die notwendigen Lärmabstände überschritten. Jenseits des 2fa-
chen Abstands der Anlagenhöhe ist gemäß dem Urteil des OVG NRW eine Einzelfall-
prüfung erforderlich. Hier wird dann sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrän-
gung tatsächlich vorliegt. Dies ist z.B. dann nicht der Fall, wenn eine Gebäudeseite be-
troffen wäre, auf der keine Fenster von zum ständigen Aufenthalt vorgesehenen Räu-
men vorhanden sind.  
 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft 
Die Auswirkungen auf die Nachbarschaft sind beachtet worden, in dem die gesetzlichen 
Vorgaben bei der Potenzialflächenanalyse zugrunde gelegt wurden. 
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Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Wind-
energieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 
weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harm-
los“ (http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landes-
amt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt 
diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen 
haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanla-
gen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich un-
terhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt 
Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-
berg führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanla-
gen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-
mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit 
Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen, ist der von Windenergieanlagen erzeugte 
Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist 
kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 
diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-
kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen 
auftritt. Der Einwender selbst zitiert andere Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen 
Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann 
Grundlage für die Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses 
wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellung-
nahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Ein-
zelne Forschungsberichte bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Der-
zeit wird beispielsweise in Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die 
allerdings erst 2017 abgeschlossen sein wird. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom 
produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), 
kann der Stadt Kalkar aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit unbe-
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stimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von Wind-
kraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden 
konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch Windkraft-
anlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Stadt Kalkar davon ausgehen, dass die Beden-
ken unbegründet sind. 
 
Wertverlust der Immobilie  
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Eiswurf (500 m Abstand) 
Wie von jeder technischen Einrichtung, so geht auch von einer Windkraftanlage das 
grundsätzliche Risiko von Unfällen aus. Dies gilt für Straßen, Betriebe, Flugverkehr und 
praktisch alle übrigen durch den Menschen hervorgerufenen Aktivitäten. Im Zuge der 
Baugenehmigung wird die Einhaltung aller relevanten technischen Regelwerke. Techni-
sche Besonderheiten von Windkraftanlagen, z.B. die Möglichkeit des Eisabwurfs von 
den Rotoren, haben zu speziellen technischen Lösungen geführt. So erzeugt Eisansatz 
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eine Unwucht, die mit Sensoren erfasst werden kann und zum sofortigen Stillstand einer 
Windkraftanlage führt. So wird das Eiswurfrisiko deutlich minimiert. Ein 500 m Abstand 
ist somit nicht erforderlich. 
 
Es sind im Rahmen der Abwägung alle privaten Belange berücksichtigt worden. 
 
C. öffentliche entgegenstehende Belange 
 

 Belange des Naturschutzes 
Die genannten ökologischen Belange sind alle in die Abwägung eingestellt wor-
den. 

 
Abschichtung: 
Dem Einwender ist zuzustimmen, dass wenn auf Ebene der Flächennutzungs-
planung eine Konfliktlage absehbar ist, diese auch zu lösen ist. Dies ist z.B. er-
folgt, indem bei der Konzentrationszone östlich Appeldorn die Flugrichtung der 
Vögel untersucht wurde, um festzustellen, ob der Abstand von 300 m zum Vo-
gelschutzgebiet ausreicht. Wenn es jedoch um eine Prüfung der Auswirkungen 
konkreter Anlagenstandorte geht, kann dies nur auf die Genehmigungsebene 
verschoben werden, da der Flächennutzungsplan keine Standorte festlegt bzw. 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen zu den konkreten Anlagen vorlie-
gen.  

 
Avifaunistische Gutachten: 
Da an anderer Stelle als die ausgewiesenen Flächen keine Zonen in Betracht 
kommen, können nur dort Avifaunistische Gutachten erstellt werden, wo auch 
Konzentrationszonen ausgewiesen werden sollen. Wenn eine Planung an be-
stimmten Standorten die Errichtung von Windkraftanlagen ausschließt, macht es 
wohl keinen Sinn für diese Bereiche Gutachten erstellen zu lassen, die die Aus-
wirkung des Planung auf die Ökologie betreffen. Außerdem würden hier nur un-
nötige immense Kosten erzeugt, die letztendlich auf die Allgemeinheit übertragen 
werden.  
Bei der Erarbeitung der artenschutzfachlichen Gutachten wird der Leitfaden des 
Landes NRW („Leitfaden Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Pla-
nung und Genehmigung von Windenergieanlagen in NRW“, MKULNV 2013) zu 
Grunde gelegt, der keine Untersuchung nicht windkraftrelevanter Arten vorsieht. 

 
Überprüfung der Gutachten: 
Eine Überprüfung der Gutachten erfolgte durch die Untere Landschaftsbehörde 
des Kreises Kleve. 
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Abstand zu VSG: 
Insgesamt gibt es nur zwei Zonen, die in der Nähe des VSG liegen. 
Der Abstand wurde von 500 m auf 300 m auf Grundlage vorliegender Gutachten, 
die nachweisen, dass keine Beeinträchtigungen entstehen, reduziert. Dies ist 
u.a. mit der Unteren Landschaftsbehörde des Kreis Kleve abgestimmt. 

 
 

 Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung  
Die genannten Belange sind im Umweltbericht behandelt worden und alle in die 
Abwägung eingestellt worden. 

 
 

 Orts- und Landschaftsbild  
Die genannten Belange, soweit überhaupt relevant, sind im Umweltbericht be-
handelt und alle in die Abwägung eingestellt worden. Ein Ausgleich des Orts- und 
Landschaftsbildes erfolgt erst im Rahmen der Baugenehmigung. 

 
Beteiligung Landeskonservator 
Eine Stellungnahme des Landeskonservators liegt nicht vor. Das Amt für Denk-
malpflege wurde aber im Verfahren beteiligt. Sofern keine Rückmeldung inner-
halb der Beteiligungsfrist abgegeben wurde, ist Einvernehmen mit der Planung 
anzunehmen. Die Belange des Denkmalschutzes wurden als weiches Tabukrite-
rium ausreichend gewürdigt. 

 
Sichtfeldanalysen 
Eine Sichtfeldanalyse wird nur durchgeführt, wenn eine umzingelnde Wirkung 
(vollständige Einkreisung) eines Ortes / Stadtteils droht. 

 
 
 
D. Fehler im Verfahrensablauf der Planaufstellung 
 
Abwägungsausfall / Beschluss des Rates 
Sowohl im Ausschuss als auch im Rat sind alle kommunalrechtlichen Vorgaben einge-
halten worden. Es wurde im Ausschuss ausführlich diskutiert und dem Rat einstimmig 
ein Beschlussvorschlag empfohlen. Die Verwaltung erläuterte und beantwortete alle Fra-
gestellungen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema.  
 
Verhinderung Diskussion im Ausschuss 
Alle kommunalrechtlichen Vorgaben wurden in der Sitzung eingehalten. Der Auszug aus 
der Niederschrift zur Sitzung des BPVUA am 04.12.15 lautet wie folgt: „RM Kösters stellt 
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einen Antrag auf Ende der Debatte. Es meldet sich SB Dr. Mörsen zu Wort. Er möchte 
Anträge für das Forum Kalkar stellen. Im Zuge dessen stellt sich jedoch heraus, dass es 
sich nicht um Antragsstellungen handelt, sondern lediglich um Beiträge zur Debatte. Da-
raufhin erklärt der Vorsitzende Naß die Diskussion für beendet und lässt über die Be-
schlussvorlage abstimmen."  
 
Text Begründung S. 4 
Die in Rede stehende Textpassage bzgl. der mitgezogenen Privilegierung wird wie folgt 
geändert: 
Ausgenommen von dieser planerischen Steuerung sind Einzelanlagen, die als unselb-
ständiger Teil einer privilegierten baulichen Anlage (z. B. einer Hofanlage) gemäß § 35 
Abs. 1 BauGB genehmigungsfähig sein können, soweit sie überwiegend dem Eigenbe-
darf dienen und Anlagen im planungsrechtlichen Innenbereich gemäß § 30 BauGB. 
„Ausgenommen von dieser planerischen Steuerung sind Einzelanlagen, die gemäß § 35 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB als untergeordneter Betriebsteil zu einem land- und fortwirtschaftli-
chen Betrieb genehmigungsfähig sein können, soweit sie mehr als 50 % dem Eigenbe-
darf dienen und Anlagen im planungsrechtlichen Innenbereich gemäß § 30 BauGB.” 
 
Die Aussagen, dass Windkraftanlagen aufgrund ihrer erzeugten Immissionen nur inner-
halb von § 30 BauGB-Gebieten nur in der Theorie möglich sind, ist nicht richtig. In der 
Praxis ist dies bereits mehrfach mit Erfolg durchgeführt worden (z.B. vier große Wind-
kraftanlagen auf dem Gelände der Firma Stute in Paderborn in einem als Industriegebiet 
festgesetztem Gebiet). Die Textpassage bleibt somit erhalten. 
 
 
E. Fazit / Zusammenfassende Anregung 
Die Potenzialflächen III (Hönnepel) und VI (Neulouisendorf) werden nicht gestrichen. 
 
Im Flächennutzungsplan sind alle potenziellen Konzentrationszonen enthalten, die in ih-
rer Umsetzung realistisch sind. Alle anderen Flächen aus der Potenzialflächenanalyse 
haben Einschränkungen und sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu entwickeln. 
 
Die durchgeführten Verfahrensschritte sind alle rechtmäßig erfolgt und werden nicht wie-
derholt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Hinweise bzgl. der Fehler in der Begründung werden beachtet und ergänzt. 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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Anlage zu Einwender 8, Schreiben vom 02. März 2015 
Die Einwendungen beziehen sich auf die Begründung zur 57. FNP-Änderung und wer-
den nur mit Seitenzahlen des Anhangs angegeben.  
 
S. 1 Der Text wird wie folgt geändert:  

„Derzeit werden acht neun Windkraftanlagen betrieben.” 
S. 2  - Zum geänderten Textteil (mitgezogene Privilegierung s.o.) 

- Die Potenzialflächenanalyse aus dem Jahre 2011 konnte während des Verfah-
rens bei der Stadt eingesehen werden. 
- Eine Abwägung der Planung hat stattgefunden (s.o.). Ziele zum Ausbau der 
Windenergie sind vom Land vorgegeben worden. Der Rat kann ausschließlich 
diskutieren, ob der Ausbau der Windenergie durch die Ausweisung von Wind-
konzentrationszonen gesteuert werden soll. 

S. 3  - Die anderen Zonen aus der Potenzialflächenanalyse sind nicht in den FNP 
übernommen worden, weil sie mit einem harten oder weichen Tabukriterium be-
legt sind. 
- Der Beschluss von Dez. 2013 gegen die Potenzialfläche III ist auf der Grund-
lage der alten Tabuflächenanalyse gefasst worden. Im Laufe der Zeit haben sich 
die Rahmenbedingungen geändert, die Potenzialflächenanalyse wurde überar-
beitet. Im Ergebnis ist dies aus städtebaulicher Sicht die am besten geeignetste 
Zone im Stadtgebiet. Der aktuelle Beschluss wurde einstimmig gefasst. 
- Eine Splittersiedlung wird durch eine angemessene Baukonzentration gekenn-
zeichnet, der für die Annahme eines Ortsteils im Sinne des § 34 BauGB das 
notwendige Gewicht fehlt und die damit Ausdruck einer unorganischen Sied-
lungsstruktur ist. Nahezu jede Wohnbebauung mit ihren Nebenanlagen im Au-
ßenbereich erfüllt diese Definition einer Splittersiedlung. Sie ist nicht gleichzuset-
zen mit einer landwirtschaftlich geprägten Kleinsiedlung oder einer Außenbe-
reichssatzung. 
- Die gestrichenen Konzentrationszonen sind der 57. FNP-Änderung im Plan 
als durchgestrichene Zonen dargestellt. 
- Der Regionalplan muss nur eine Umweltprüfung für die Flächen durchführen, 
die im Regionalplan dargestellt werden sollen. Für alle Flächen darüber hinaus, 
die die Stadt ermittelt hat, wurde im Rahmen der 57. FNP-Änderung eine Um-
weltprüfung (s. Umweltbericht) durchgeführt. 

S. 4 Das die Zone X teilweise noch in einem Landschaftsschutzgebiet liegt ist richtig. 
In Abstimmung mit Kreis und Bezirksregierung wurde aber eine Befreiung in Aus-
sicht gestellt. Mit der Befreiung ist das Tabu in diesem Bereich aufgehoben. 

S. 5 Die hinweisliche Höhenbegrenzung bezieht sich auf die derzeit noch wirksame 
29. FNP-Änderung. Eine Höhenbegrenzung im Plan erfolgt nicht, da ein 
Repowering dadurch (landesplanerisches Ziel) verhindert würde. 
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- Die Potenzialflächenanalyse hat den rechtlichen Anforderungen genüge getan. 
Der Ausschluss von Flächen ergibt sich anhand der harten und weichen Tabukri-
terien. Eine Ergänzung von Flächen, die mit einem harten oder weichen Tabu 
belegt sind, ist nicht möglich, ohne das Gesamtkonzept erneut in Frage zu stel-
len. Welche Behörde die Befreiung erteilt, hängt letztendlich vom Verfahrens-
stand der Landschaftsplanung ab. 
- Bei der Festlegung der weichen Tabukriterien wurden die Grenzwerte der 
TA-Lärm beachtet. 

S. 6 - Eine 2 H-50 m Regel ist nicht bekannt. Die Anregung ist unverständlich. Bzgl. 
der fehlenden Informationen zur Öffentlichkeitsbeteiligung, kann festgehalten 
werden, dass die Ausschusssitzung öffentlich war und die Bürger die Gelegen-
heit hatten, Einsicht in Planunterlagen im Rathaus oder im Internet zu nehmen. 
Dies ist die Entscheidung jedes einzelnen Bürgers. Eine Wiederholung der Be-
teiligung ist nicht erforderlich. 

S. 7 - Eine politische Beratung und Abwägung hat stattgefunden (s.o.). 
- Da sich das Plangebiet im Bundesland Nordrhein-Westfalen befindet, sind an-
gewandete Immissions-Vorsorgeabstände aus anderen Bundesländern hier 
nicht heran zuziehen.  
- Wochenend- und Ferienhausgebiete wurden ebenso bewertet wie Wohnen im 
Siedlungszusammenhang. Zu diesen beiden Kriterien ist nach der Tabuflä-
chenanalyse ein Abstand von 700 m einzuhalten. 

S. 8 - Lärm: Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Sied-
lungsbereichen und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den 
Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit 
der Windenergie noch substanziell Raum bleibt. Höhere Abstände (bzw. höhere 
Lärm-Maximalwerte) würden dazu führen, dass kaum noch Flächen zur Verfü-
gung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errichtet 
werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im 
Flächennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrecht-
lichen Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst 
wenn sehr große Windkraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte 
am Anwesen der Einwender gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. Dies geschieht entweder durch die 
Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen Anlage, durch einen entspre-
chend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden Betriebsmodus z.B. 
zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht ausdrücklich 
nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  

S. 9 - Die konkrete Frage der Lärmimmissionen kann erst im immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren geklärt werden. Hier können ggf. schalldämp-
fende Maßnahmen festgelegt werden. 

256



Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.10 Die in NRW ansässigen Kommunen müssen sich nach den Vorgaben ihrer Lan-

desregierung richten. Eine 10 H Regelung ist hier nicht Grundlage der Planung. 
- Das nördliche Stadtgebiet wurde ebenso wie der übrige Teil des Stadtgebietes 
betrachtet. Der nördliche Teil ist jedoch mit einem harten Tabu (LSG ohne Aus-
sicht auf Befreiung) belegt, so dass eine weitere Betrachtung nicht mehr in Frage 
kommt. 

S.11 Speichertechnologien für Windenergie sind nicht Thema der vorliegenden Ände-
rung. Die Stadt Kalkar hat bisher der Windenergie nicht substanziell Raum gege-
ben. Die Alternative zur 57. FNP-Änderung wäre keine konzentrierte Steuerung 
von Windenergieanlagen. Dies könnte dazu führen, dass Windkraftanlage noch 
viel dichter an Wohnbebauung herangebaut werden könnten, als das mit der vor-
liegenden Planung der Fall ist. 

S.13 Der Unterschied zwischen Xanten und Kalkar liegt darin, dass Kalkar den Pla-
nungsvorbehalt gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nutzten möchte, um die Er-
richtung von Windkraftanlagen im Stadtgebiet zu steuern. Xanten hingegen weist 
gar keine Konzentrationszonen aus, steuert somit nicht. Auch diese Möglichkeit 
besteht für die Stadt Kalkar. In diesem Fall sind Windkraftanlagen gemäß § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich privilegiert, d.h. die Windkraftanlagen kön-
nen überall im Außenbereich errichtet werden, wenn nachgewiesen ist, dass 
keine öffentlichen Belange entgegen stehen und die Erschließung gesichert ist. 
Dies kann auch dazu führen, dass Windkraftanlagen wesentlich näher an Wohn-
gebäude im Außenbereich heranrücken können, als die in der 57. FNP-Änderung 
der Stadt Kalkar dargestellten 300 m. 
- Eine Herausnahme der Fläche als sogenannte Innovationsreserve ist unter den 
heutigen rechtlichen Rahmenbedingungen sehr fragwürdig. 

S.14 - Referenzanlage: Die Referenzanlage setzt nur einen Durchschnittswert an. 
Welcher Anlagentyp künftig dort errichtet wird, kann erst in der Immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung geklärt werden, in der ein Nachweis erbracht 
werden muss, ob alle Lärmgrenzwerte eingehalten werden. 
- Eine Ermittlung der tatsächlichen Belastung ist auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes noch nicht möglich, da weder die Standorte noch die Anlagen zum 
jetzigen Zeitpunkt bekannt sind (s.o. Lärm). 

S. 15  Die Potenzialflächenanalyse ist Bestandteil der 57. FNP-Änderung der Stadt 
Kalkar. Dies wird auf Seite 2 deutlich, da die Potenzialflächenanalyse im Anhang 
aufgeführt wurde. Im Ergebnis verbleiben nur vier Flächen, die für eine FNP-
Änderung in Frage kommen. Alle anderen Flächen sind mit Tabus belegt. Dies 
geht aus der Legende der Potenzialflächenanalyse hervor. Der Flächennut-
zungsplan muss keine Ausführungen zu Nicht-Darstellungen machen. 
Eine Bewertung der Flächen untereinander hat somit stattgefunden. Für die noch 
relevanten Flächen mussten Artenschutzgutachten vorgelegt werden. Diese 
Kosten wurden auf die potenziellen Investoren übertragen. Eine Alternative hätte 
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eine Kostenübernahme durch die Stadt Kalkar dagestellt, woran alle Bürger be-
teiligt worden wären. 

S.16 - Die Ausführungen zur Fläche III sind bereits Bestandteil des Umweltberichtes. 
- Bei den meisten Wohneigentumsflächen im Außenbereich handelt es sich um 
eine Splittersiedlung. Diese werden wie Einzelgebäude im Außenbereich be-
trachtet. Die Lärmgrenzwerte zu den Gebäuden sind einzuhalten. Dies ist im Ge-
nehmigungsverfahren zu klären. 
- VSG: für alle in Rede stehenden Fläche wurde ein Einzelnachweis erbracht, 
dass keine Beeinträchtigungen des VSG bestehen. 

S.19 - Die Verwaltung hat die Abwägung für die Politik vorzubereiten und somit auch 
Gespräche mit dem der Unteren Landschaftsbehörde zu führen. Die eigentliche 
Abwägung ist weiterhin im Ausschuss erfolgt. 
- Die Verträglichkeit mit dem VSG wurde im Rahmen der Artenschutzprüfung be-
stätigt und von der Unteren Landschaftsbehörde bestätigt. 

S.20 - Eine Abwertung des südlich gelegenen Landschaftsschutzes kann nicht bestä-
tigt werden. Eine derartige Stellungnahme seitens der Unteren Landschaftsbe-
hörde liegt nicht vor. 
- Substanziell Raum für die Windenergie zu schaffen bemisst sich nicht alleine 
daran, ob man durch neue Windkraftstandorte den Eigenstrombedarf decken 
kann, sondern ist auch abhängig von der potenziell zur Verfügung stehenden 
Gesamtfläche der Stadt.  

S.21 - Ein Repowering alter Anlagen kann nur dort ermöglicht werden, wo keine harten 
Tabukriterien vorliegen.  

S.22 - Für die Erschließungskosten sowie den Erhalt der Baumallee sind die späteren 
Investoren zuständig. Dies kann nicht auf Ebene der Flächennutzungsplanung 
geregelt werden.  

 - Denkmalschutz s.o 
S.23 - Fotomontagen wurden nicht erstellt, da Anlagen und Standorte zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht bekannt sind 
- Leitungen sind beachtet worden. Es kam im Bereich der Konzentrationszone zu 
keiner negativen Stellungnahme seitens der Leitungsträger 

 - zu Lärm, Schattenwurf s.o. 
S.24 -10 h Abstand s.o. 

- Die Immissionskonflikte / Einzelfallprüfung können nur im Rahmen der immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung geregelt werden. 

S.25 - Die Diskussion, ob erneuerbare Energien zum Klimaschutz beitragen oder 
nicht, ist für den FNP nicht relevant.  
- Dies gilt auch für die lokale Netzstabilität, die ebenfalls nicht für den FNP relvant 
ist. 

S.26  Lärm / Wertverlust s. o. 
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- Die Diskussion über wirtschaftliche Auswirkungen von Windenergieanlagen 
sind für den FNP nicht relevant  

 
Umweltbericht: 

S.27 - Es sind keine neuen Flächen innnerhalb der weichen Tabuzonen hinzugekom-
men! 
- Die Abstimmungen mit den Fachbehörden wurden der Politik mitgeteilt und er-
läutert 

S.28 - Eine Konzentrationszone minimiert den Eingriff, denn ohne Zone könnten in 
deutlich größeren Teilen des Stadtgebietes Windkraftanlagen errichtet werden. 

S.29 - Eine Ergänzung der Tabelle erfolgt nicht, da der Flächennutzungsplan nur die 
Flächen beschreiben muss, die auch dargestellt bzw. geändert werden. Eine Be-
wertung aller Potenzialflächen ist im Rahmen der Potenzialflächenanalyse er-
folgt. 

 - Infraschall s.o. 
ab S. 30 folgende: Bei der Erstellung des Umweltberichtes sowie der zugehörigen 

Artenschutz-Gutachten wurden alle aktuellen Rechtsprechungen sowie gesetzli-
chen Grundlagen beachtet und die Gutachten mit der Unteren Landschaftsbe-
hörde abgestimmt. 
- Wieviel Ausgleich konkret erforderlich wird und wie und wo dieser umgesetzt 
wird, kann erst im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung be-
antwortet werden. 

S.39  Eine Höhenbeschränkung innerhalb der neuen Zonen ist nicht vorhanden. 
S.41 / 46 Aussagen zu wassergefährdenden Stoffen sowie zum Trinkwasserschutz- 

gebiet werden im Umweltbericht ergänzt. 
S.44  Redaktionelle Korrekturen im Umweltbericht werden ergänzt. 

Die weiteren Hinweise und Bedenken sind bereits im Hauptschreiben mehrfach 
genannt worden. Die gestellten Fragen sind größtenteils nicht relevant für den 
FNP oder zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beantworten, da die konkreten 
Standorte und Anlagen noch nicht feststehen. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und teilweise durch redaktionelle Korrek-
turen in der Begründung beachtet. 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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9 Einwender, zu Protokoll gegeben am 03.03.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Lärmimmissionen: 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrunde liegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
dafür zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen 
errichtet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte 
am Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flä-
chennutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen 
Möglichkeiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große 
Windkraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwen-
der gemäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzu-
halten. Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. 
kleinen Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmin-
dernden Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone er-
möglicht ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der 
Zone.  
 
Wertminderung: 
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im ü gehört zu den pri-
vilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange entgegenste-
hen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus dort zuläs-
sigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
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Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Berücksichtigung eines Wohngebietes mit 60 Einfamlienhäusern: 
Obwohl es sich bei dem in Rede stehenden Wohngebiet um ein Ferienhausgebiet han-
delt, das nicht zum Dauerwohnen vorgesehen ist, werden die gleichen Abstände ange-
setzt, wie bei einem Wohngebiet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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10 Einwender, Schreiben vom 04.03.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Optisch bedrängende Wirkung / Einzelfallprüfung bisher unterblieben 
Zur befürchteten „optisch bedrängenden“ Wirkung hat das OVG NRW in einem älteren 
Urteil (vom 09.08.2006, Az. 8 A 3726/05) vergleichsweise klare Regelungen aufgestellt, 
die bis heute angewandt werden. Demnach ist mit einer optischen Bedrängung bei Un-
terschreitung eines Abstands der 2fachen Anlagenhöhe zu rechnen (bei einer 200 m 
hohen Anlage also bei einem Abstand von weniger als 400 m). Dieser Abstand wird in 
der Regel schon durch die notwendigen Lärmabstände überschritten. Jenseits des 2fa-
chen Abstands der Anlagenhöhe ist gemäß dem Urteil des OVG NRW eine Einzelfall-
prüfung erforderlich. Hier wird dann sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrän-
gung tatsächlich vorliegt. Dies ist z.B. dann nicht der Fall, wenn eine Gebäudeseite be-
troffen wäre, auf der keine Fenster von zum ständigen Aufenthalt vorgesehenen Räu-
men vorhanden sind.  
 
Gebot der gegenseitigen Rücknahme nicht berücksichtigt 
Das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme wird aus § 35 Abs. 3 BauGB (s. auch 
Urteil vom 06. Juli 1992, AZ 7B2904/91) abgeleitet. „Rücksichtslose“ Vorhaben sind so-
mit unzulässig. Allerdings wird durch den Begriff der gegenseitigen Rücksichtnahme be-
reits deutlich, dass nicht nur das hinzutretende Vorhaben, sondern auch die bestehen-
den Nutzungen Rücksicht nehmen müssen.  
Kriterien für die Einzelfallbewertung sind dementsprechend u.a. der Umfang der Beein-
trächtigung und ihre Üblichkeit im Außenbereich, die Privilegierung bestimmter Anlagen 
im Außenbereich und ihre Schutzwürdigkeit sowie die Gewichtung des negativ beein-
flussten Belangs und die Zumutbarkeit einer Anpassung entweder des hinzutretenden 
Vorhabens oder des Betroffenen auf eine veränderte Umgebung.  
Aspekte, die nicht durch fachgesetzliche Regelungen abgedeckt sind, verbleibt allein 
das baurechtliche Rücksichtnahmegebot als drittschützende Auffangregelung. 
Eine Beachtung des Rücksichtnahmegebotes ist erfolgt. Eine Einzelfallprüfung erfolgt 
ggf. im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. 
 
Infraschall: 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Wind-
energieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 
weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harm-
los“ (http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landes-
amt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt 
diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen 
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haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanla-
gen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich un-
terhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt 
Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-
berg führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanla-
gen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-
mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit 
Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte 
Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist 
kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 
diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-
kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen 
auftritt. Der Einwender selbst zitiert andere Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen 
Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann 
Grundlage für die Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses 
wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellung-
nahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Ein-
zelne Forschungsberichte bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Der-
zeit wird beispielsweise in Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die 
allerdings erst 2017 abgeschlossen sein wird. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom 
produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), 
kann der Stadt Kalkar aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit unbe-
stimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von Wind-
kraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden 
konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch Windkraft-
anlagen ausgelöst wurde, gibt, kann die Stadt Kalkar davon ausgehen, dass die Beden-
ken unbegründet sind. 
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Schallimmissionen: 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar der Windenergie noch substanziell 
Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen zur Ver-
fügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errichtet wer-
den, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am Wohnhaus 
der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächennutzungs-
plan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglichkeiten tat-
sächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Windkraftanla-
gen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. Dies ge-
schieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen Anlage, 
durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden Betriebs-
modus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht ausdrück-
lich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
 
Schattenwurf 
Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auf-
lage in der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ 
vermieden bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Eine besondere Vorsorge in 
dieser Hinsicht ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung daher nicht erforderlich. 
 
Lichtimmissionen/ Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität sowie existentiellen 
Situation: 
Insbesondere das aus Flugsicherheitsgründen notwendige Dauerrotlicht an Windkraft-
anlagen über 100 m wird von zahlreichen Einwendern als besondere Belastung empfun-
den. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus 
dem Bewusstsein der Betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung 
(tagsüber weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position 
des Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. 
Ein direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss 
also gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. durch Blen-
dung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkelten) Räumen 
in die dunkle Landschaft schaut ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Be-
finden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit. Die 
Stadt Kalkar wird allerdings ihren Einfluss geltend machen und im Rahmen der Geneh-
migungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik drängen. 
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Zerstörung des Landschaftsbildes 
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-
bunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 
prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeu-
gung das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat 
nach der aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung. Das 
OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-
gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-
nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der 
Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit 
sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 
28.02.2010, Az. 12 LB 243/07).  
Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-
fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 
darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen zur Kulturland-
schaft entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein sta-
tisches Gut, sondern immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch Windenergiean-
lagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil Kulturlandschaft immer 
auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der Kulturlandschaft sorgsam 
umzugehen. Die Stadt Kalkar hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen genau die-
sen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftan-
lagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Stadt 
von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungs-
möglichkeiten im Gemeindegebiet erheblich ein. 
 
Gefährdung durch Eisschlag, auch für die ca. 50 m entfernt laufende Gasleitung / er-
höhte Brandgefahr 
Wie von jeder technischen Einrichtung, so geht auch von einer Windkraftanlage das 
grundsätzliche Risiko von Unfällen aus. Dies gilt für Straßen, Betriebe, Flugverkehr und 
praktisch alle übrigen durch den Menschen hervorgerufenen Aktivitäten. Im Zuge der 
Baugenehmigung wird die Einhaltung aller relevanten technischen Regelwerke, auch 
z.B. zum Brandschutz oder zur Statik geprüft. Nach menschlichem Ermessen ist eine 
Unfallgefahr damit, wie auch bei der Zulassung von Fahrzeugen für den Straßenverkehr, 
ausgeschlossen. Technische Besonderheiten von Windkraftanlagen, z.B. die Möglich-
keit des Eisabwurfs von den Rotoren, haben zu speziellen technischen Lösungen ge-
führt. So erzeugt Eisansatz eine Unwucht, die mit Sensoren erfasst werden kann und 
zum sofortigen Stillstand einer Windkraftanlage führt. Das gilt auch für Brandschäden. 
Da die Immissionsrechtlichen Abstände deutlich größer sind, als die bauordnungsrecht-
lich erforderlichen (halbe Anlagenhöhe) bzw. die Höhe einer Windkraftanlagen, ist das 
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überaus theoretische Risiko einer durch Sturm umstürzenden Windkraftanlage oder eine 
brennende Windkraftanlage in der Abwägung zu vernachlässigen. 
Wie bei anderen Brandeinsätzen wird jeder Feuerwehreinsatz davon bestimmt ein Über-
greifen des Feuers auf die Nachbarschaft durch geeignete Maßnahmen zu verhindern 
(z.B. Brandschneise, Bewässerung der Felder...). 
 
Beeinträchtigung der Fauna  zu den Gutachten ist eine zweite Fachmeinung einzuho-
len 
Die Ergebnisse sind vielschichtig und im Detail den jeweiligen Gutachten zu entnehmen. 
Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass je nach Artenvorkommen ein breites Spekt-
rum an Maßnahmen notwendig wird. So ist um das Eintreten artenschutzrechtlicher Zu-
griffsverbote bei Fledermäusen zu vermeiden u.a. ein Risikomanagement erforderlich. 
Dieses umfasst die Rufaufnahme im kritischen Rotorbereich (Gondelmonitoring) wäh-
rend des für den Fledermausschlag relevanten Zeitraumes (01.04. – 31.10). Basierend 
auf diesem Monitoring können dann ggf. Abschaltszenarien für den weiteren Betrieb 
festgelegt werden um das Kollisionsrisiko von Fledermäusen mit den Windkraftanlagen 
unter die Erheblichkeitsschwelle zu senken bzw. gänzlich zu vermeiden.  
Darüber hinaus können durch weitere Vermeidungsmaßnahmen, einschließlich einer 
Bauzeitenregelung (Baufeldräumung und Bau erfolgen außerhalb der Fortpflanzungs- 
und Aufzuchtzeiten von Vögeln) oder einer angepassten landwirtschaftlichen Nutzung 
um die geplanten Anlagenstandorte erhebliche Beeinträchtigungen planungsrelevanter 
Vogel- und Fledermausarten vermieden werden.  
Im Kreis Kleve besteht ein Brutvorkommen des Uhus. Gemäß den vorliegenden Ergän-
zungsgutachten ist das Brutpaar am Standort „Trockenabgrabung, Totenhügel“ aufgrund 
der Entfernung zu den Planstandorten sowie der bevorzugten Jagdhabitate im Umfeld 
des Brutplatzes von den Planungen nicht betroffen. Ein erhöhtes Tötungsrisiko durch 
Kollision kann ausgeschlossen werden. Weiterhin entsteht weder ein Verlust noch eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte. Nicht ersetzbare Biotope oder es-
sentielle Habitatbestandteile werden nicht beansprucht. 
Grundsätzliche Ausschlusskriterien für eine der vier Teilflächen der Potenzialzone konn-
ten im Rahmen der vorliegenden Gutachten nicht festgestellt werden. Jedoch sind die in 
den Gutachten genannten Maßnahmen im Rahmen der weiteren Planung zwingend zu 
beachten, da sie Voraussetzung für die Genehmigung sind (Vermeidung von Verbots-
tatbeständen gem. § 44 BNatSchG). 
 
Eine zweite Fachmeinung zu den Gutachten wurde bereits durch die intensive Abstim-
mung mit der Unteren Landschaftsbehörde eingeholt. 
 
Signifikante und dauerhafte Wertminderung /Minderung von Mieteinahmen 
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
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abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Bauvoranfrage mündlich positiv beschieden (in 2010)  geplantes Wohnhaus würde 
dann nur noch 420 statt 460 m von der Anlage entfernt liegen 
Wenn es zur Errichtung dieses Gebäudes vor der Baugenehmigung einer Windkraftan-
lage kommen sollte, ist es im immissionsschutzrechtlichen Verfahren zu beachten. 
Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass bei 420 m Entfernung die 
zulässigen Grenzwerte nicht überschritten werden. 
 
Leben im „nicht privilegierten” Außenbereich 
Windenergienutzung ist eine privilegierte Nutzung im Außenbereich, sofern keine öffent-
liche Belange entgegenstehen. Das Wohnen im Außenbereich hingegen gehört nicht zu 
den privilegierten Vorhaben (Ausnahme: Wohnen im Zusammenhang mit Land-, Forst- 
oder Gartenbaubetrieb) und hat somit einen wesentlich geringeren Schutzanspruch als 
andere Belange, z.B. das Wohnen im Siedlungszusammenhang.  
 
Hinweis auf die Stellungnahme von  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Der Anregung einer Einzelfallprüfung wird im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens gefolgt. 
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11 Einwender, Schreiben vom 04.03.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Schattenwurf 
Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auf-
lage in der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ 
vermieden bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Eine besondere Vorsorge in 
dieser Hinsicht ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung daher nicht erforderlich. 
 
Lärm  
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errich-
tet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächen-
nutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglich-
keiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-
kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 
Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 
Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 
Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 
ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
 
Infraschall 
Zum Thema Infraschall führt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
NRW (LANUV) folgendes aus: „Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Wind-
energieanlagen Infraschall verursachen. Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber 
weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen und sind damit völlig harm-
los“ (http://www.lanuv.nrw.de/geraeusche/windenergie). Auch das Bayerische Landes-
amt für Umwelt und Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigt 
diese Erkenntnis: „Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Infraschall nur dann Folgen 
haben kann, wenn Menschen ihn hören oder spüren können. Da die von Windkraftanla-
gen erzeugten Infraschallpegel in üblichen Abständen zur Wohnbebauung deutlich un-
terhalb der Hör- und Wahrnehmungsgrenzen liegen, haben nach heutigem Stand der 
Wissenschaft Windkraftanlagen keine schädlichen Auswirkungen für das Wohlbefinden 
und die Gesundheit des Menschen.“ („UmweltWissen: Windkraftanlagen – beeinträchtigt 

289



Stadt Kalkar  57. Änderung des Flächennutzungsplans – Windenergie Auswertung der Anregungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infraschall die Gesundheit?“, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg, Februar 
2012). 
Das Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württem-
berg führt in einen Informationsblatt vom Januar 2013 aus: „Der von Windenergieanla-
gen erzeugte Infraschall liegt in deren Umgebung deutlich unterhalb der Wahrneh-
mungsgrenzen des Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche 
Wirkungen durch Infraschall bei Windenergieanlagen nicht zu erwarten. Verglichen mit 
Verkehrsmitteln wie Autos oder Flugzeugen ist der von Windenergieanlagen erzeugte 
Infraschall gering. Betrachtet man den gesamten Frequenzbereich, so heben sich die 
Geräusche einer Windenergieanlage schon in wenigen hundert Metern Entfernung meist 
kaum mehr von den natürlichen Geräuschen durch Wind und Vegetation ab.“ 
 
Wie in anderen technisch-wissenschaftlichen Bereichen auch (z.B. Mobilfunk) wird an 
diesen Themen ständig geforscht, insbesondere da Infraschall keineswegs auf Wind-
kraftanlagen, beschränkt ist, sondern z.B. auch bei Dieselmotoren und Wärmepumpen 
auftritt. Der Einwender selbst zitiert andere Studien. Hier ist zu unterscheiden zwischen 
Einzelposition und der herrschenden wissenschaftlichen Meinung. Nur letztere kann 
Grundlage für die Planungen der Gemeinde Rosendahl sein, die fachinhaltlich dieses 
wissenschaftliche Forschungsfeld nicht anders bewerten kann. Die Bewertung erfolgt 
durch den Gesetzgeber, der sich zum Thema Windkraft und Infraschall (siehe Stellung-
nahmen der Landesämter) keinen Handlungsbedarf bzw. keine Gefährdung sieht. Ein-
zelne Forschungsberichte bestätigen zum Teil einen weiteren Forschungsbedarf. Der-
zeit wird beispielsweise in Dänemark eine flächendeckende Feldstudie durchgeführt, die 
allerdings erst 2017 abgeschlossen sein wird. 
Vor dem Hintergrund, dass alleine in NRW zur Zeit ca. 3.000 Windkraftanlagen Strom 
produzieren und in ganz Deutschland über 24.500 Anlagen in Betrieb sind (Stand 2014), 
kann der Stadt Kalkar aber nicht vorgeworfen werden, hier ein Experiment mit unbe-
stimmten Ausgang zu Lasten seiner Bürger durchzuführen. Da ein signifikanter Zusam-
menhang zwischen Gesundheitsschäden und den Infraschall-Emissionen von Wind-
kraftanlagen bis heute nirgendwo wissenschaftlich anerkannt nachgewiesen werden 
konnte und es auch kein definiertes Krankheitsbild, das unzweifelhaft durch Windkraft-
anlagen ausgelöst wurde gibt, kann die Stadt Kalkar davon ausgehen, dass die Beden-
ken unbegründet sind. 
 
Pferdehaltung ist nicht mit Landwirtschaft gleichzusetzen / negative Auswirkungen auf 
die Pferde 
Pferdehaltung ist mit Landwirtschaft gleichzusetzten, wenn das benötigte Futter für die 
Tiere überwiegend auf den eigenen Flächen erzeugt wird. Dann wäre die Pferdehaltung 
gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB im Außenbereich privilegiert. 
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Ist dies nicht der Fall, ist die Pferdehaltung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB im Außen-
bereich privilegiert, aber auch nur, wenn die Pferdehaltung über individuelle Interessen 
hinausgeht.  
Diese Privilegierung im Außenbereich führt jedoch nicht zu einer bevorzugten Betrach-
tung, da die Windenergie ebenfalls im Außenbereich privilegiert ist. Die Belange sind 
gleichwertig und müssen gegenseitig, unter dem Gebot der gegenseitigen Rücksicht-
nahme abgewogen werden. Im Rahmen der Konzentrationszonenplanung sind alle zu 
beachtenden gesetzlichen Regelungen eingehalten worden. Darüber hinaus ist die 
Windenergienutzung ein öffentlicher Belang. 
Die aktuelle Rechtsprechung bestätigt, dass der Pferdehaltung in der Abwägung mit den 
übrigen Belangen nicht übermäßiges Gewicht zuzuordnen ist. So hat das Verwaltungs-
gericht Aachen durch Eilbeschlüsse vom 05.07.2012 (Az. 6 L 18/12 und 6 L 138/12 sowie 
6 L 14/12) folgendes festgestellt: 
„Das Gericht bestätigt die bisherige Rechtsprechung, wonach ausgehend von der Evo-
lution und der Sinnesphysiologie von Pferden eine schnelle Gewöhnung der Pferde an 
die von Windenergieanlagen ausgehenden Reize zu erwarten sei und heftige Reaktio-
nen, wie Steigen oder Durchgehen nicht zu befürchten seien. Im Übrigen sei auch zu 
berücksichtigen, dass die Windenergieanlagen im Außenbereich privilegiert sind und da-
mit den Bewohnern des Außenbereichs bzw. der unmittelbaren Randlagen Maßnahmen 
zumutbar seien, durch die sie den Wirkungen der Windenergieanlage ausweichen oder 
sich vor ihnen schützen, wie z.B. Abschirmung eines Reitplatzes durch Hecken- und 
Baumbewuchs oder die Unterbringung besonders nervöser Pferde in besonderen Ein-
stellboxen“.   
 
Wertverlust 
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
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Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Fledermäuse in der Scheune werden durch Windkraftanlagen gestört 
Wie vom Einwender bereits erwähnt, sind die Fledermäuse im Artenschutzgutachten zur 
Fläche Neulouisendorf beachtet worden. Der Umweltbericht dazu macht folgende Aus-
sage: 
„So ist um das Eintreten artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote bei Fledermäusen zu ver-
meiden u.a. ein Risikomanagement erforderlich. Dieses umfasst die Rufaufnahme im 
kritischen Rotorbereich (Gondelmonitoring) während des für den Fledermausschlag re-
levanten Zeitraumes (01.04. – 31.10). Basierend auf diesem Monitoring können dann 
ggf. Abschaltszenarien für den weiteren Betrieb festgelegt werden, um das Kollisionsri-
siko von Fledermäusen mit den Windkraftanlagen unter die Erheblichkeitsschwelle zu 
senken bzw. gänzlich zu vermeiden.  
Darüber hinaus können durch weitere Vermeidungsmaßnahmen, einschließlich einer 
Bauzeitenregelung (Baufeldräumung und Bau erfolgen außerhalb der Fortpflanzungs- 
und Aufzuchtzeiten von Vögeln) oder einer angepassten landwirtschaftlichen Nutzung 
um die geplanten Anlagenstandorte erhebliche Beeinträchtigungen planungsrelevanter 
Vogel- und Fledermausarten vermieden werden.  
Grundsätzliche Ausschlusskriterien für eine der vier Teilflächen der Potenzialzone konn-
ten im Rahmen der vorliegenden Gutachten nicht festgestellt werden. Jedoch sind die in 
den Gutachten genannten Maßnahmen im Rahmen der weiteren Planung zwingend zu 
beachten, da sie Voraussetzung für die Genehmigung sind (Vermeidung von Verbots-
tatbeständen gem. § 44 BNatSchG).”  
Konkrete Maßnahmen können erst im Rahmen der Baugenehmigung erfolgen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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12 Einwender, Schreiben vom 06.03.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
Der Abstand von 100 m zu Ausgleichsflächen ist bereits sehr gering angesetzt, wenn 
man bedenkt, dass diese Flächen eine ökologische Funktion zu erfüllen haben.  
Grundsätzlich ist eine Änderung des genannten weichen Tabukriteriums von 100 auf 
50 m möglich, allerdings nur für alle Ausgleichsflächen im gesamten Stadtgebiet. Diese 
Änderung würde jedoch eine erneute öffentliche Auslegung erfordern. 
Das die in Rede stehende Ausgleichsfläche bisher nicht realisiert wurde, ist richtig. Da 
sie aber in einem rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt ist, muss die Möglichkeit 
einer Umsetzung weiterhin gegeben sein.  
 
Die Ausgleichsfläche wird im Rahmen der 57. FNP-Änderung weiterhin beachtet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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13 Einwender, zu Protokoll gegeben am 09.03.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Unzumutbare Lärmbelästigungen 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errich-
tet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächen-
nutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglich-
keiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-
kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 
Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 
Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 
Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 
ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
 
Wertverlust 
Die geäußerte Sorge um einen Wertverlust der Immobilie aufgrund der optischen Wahr-
nehmbarkeit von Windkraftanlagen im Umfeld ist nicht völlig auszuschließen, aber auch 
abhängig von Marktgegebenheiten, die vielen Einflüssen und individuellen Einschätzun-
gen unterliegen. Abwägungsrelevant ist hier das Allgemeinwohl. Hierzu hat das OVG 
Saarland konsequent ausgeführt (20.12.2005, Az. 2 W 33/05): „Es gibt keinen allgemei-
nen Grundsatz des Inhalts, dass der Einzelne einen Anspruch darauf hat, vor jeglicher 
Wertminderung seines Grundstückes als Folge der Ausnutzung der einem Dritten erteil-
ten Baugenehmigung bewahrt zu werden.“ Windenergienutzung im Außenbereich ge-
hört zu den privilegierten Nutzungen im Außenbereich, sofern keine öffentlichen Belange 
entgegenstehen. Insbesondere am Siedlungsrand ist daher immer mit Einwirkungen aus 
dort zulässigen Nutzungen zu rechnen.  
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Steinfurt hat dazu eine Aussage 
des Oberen Gutachterausschusses für Grundstückswert in Niedersachsen („Ein direkter 
Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienwerte ist empirisch nicht nachweisbar“) 
im Umfeld der Windfelder im Kreis Steinfurt überprüft. Insgesamt wurden über 30.000 
Kaufverträge aus den Jahren 1985 bis 2013 im Umfeld von Windparks ausgewertet. 
Maßstab war der amtliche Bodenrichtwert, von dem Schwankungen von +/- 30% noch 
als „normaler Markt“ gelten. Gab es höhere Abweichungen wurden diese geprüft. Eine 
Wertminderung durch Windkraftanlagen waren tatsächlich nicht nachweisbar. Selbst 
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wenn für die Immobilie des Einwenders tatsächlich nachgewiesen werden könnte, dass 
es zu einem Wertverlust von knapp 30% ausschließlich bedingt durch Windkraftanlagen 
im Umfeld gekommen ist und alle sonstigen Faktoren, einschließlich des Verhandlungs-
geschicks glaubhaft ausgeschieden werden könnten, ist dies im Sinne der Sozialpflich-
tigkeit des Eigentums hinzunehmen, da die Windenergienutzung nicht zuletzt aufgrund 
der öffentlichen Versorgungsfunktion privilegiert wurde. 
 
Schattenwurf 
Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auf-
lage in der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ 
vermieden bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Eine besondere Vorsorge in 
dieser Hinsicht ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung daher nicht erforderlich. 
 
Kein stressfreies und lebenswertes Wohnen  
Zweifellos ist die „Energiewende“ mit einer deutlichen Veränderung der Landschaft ver-
bunden. Statt großer Kraftwerksbauten mit einer stark zentralisierten Stromerzeugung 
prägen Windparks als Zeichen einer insgesamt dezentralen, regionalen Energieerzeu-
gung das Landschaftsbild. Der „weiche“ Standortfaktor „Orts- und Landschaftsbild“ hat 
nach der aktuellen Rechtsprechung allerdings nur eine eingeschränkte Bedeutung. Das 
OVG Münster hat mit Urteil vom 28.02.2008 (Az. 10 A 1060/06) zu diesem Thema fol-
gendes festgestellt: „Eine Verunstaltung der Landschaft kann aber weder aus der tech-
nischen Neuartigkeit und der dadurch bedingten optischen Gewöhnungsbedürftigkeit der 
Windkraftanlagen noch allein aus deren angesichts ihrer Größe markanten und weit 
sichtbaren Erscheinung abgeleitet werden. ...“ (ähnlich auch OVG Lüneburg, Urteil vom 
28.02.2010, Az. 12 LB 243/07).  
Die subjektive Wahrnehmung von Windkraftanlagen als störende Fremdkörper ist zwei-
fellos bei einzelnen Personen vorhanden, lässt sich aber nicht objektivieren und muss 
darüber hinaus mit den Zielen des Ausbaus regenerativer Energien abgewogen werden. 
Hinzunehmen ist, dass sich unsere Naturlandschaft durch den Menschen zur Kulturland-
schaft entwickelt hat, die ohnehin einem ständigen Wandel unterliegt. Kultur ist kein sta-
tisches Gut, sondern immer Ausdruck einer Zeitepoche. Hinzunehmen ist auch, dass die 
derzeit leistungsstärkste Art der regenerativen Stromerzeugung durch Windenergiean-
lagen nach Art der Sache nicht „versteckt“ werden kann. Weil Kulturlandschaft immer 
auch Lebensraum und Lebensqualität bedeutet, ist mit der Kulturlandschaft sorgsam 
umzugehen. Die Stadt Kalkar hat mit ihrer Planung von Konzentrationszonen genau die-
sen Weg eingeschlagen. Statt einer räumlich unkontrollierten Planung von Windkraftan-
lagen, wie es § 35 Abs. 1 Nr. 5 (grundsätzliche Privilegierung) vorsieht, macht die Stadt 
von der Ausnahmeregelung in § 35 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch und schränkt die Nutzungs-
möglichkeiten im Gemeindegebiet erheblich ein. 
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Beschlussvorschlag: 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
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14 Einwender, Schreiben vom 09.03.2015: 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Referenzanlage stimmt nicht mit geplanten Anlagen überein  Konzentrationszonen 
schützen Bürger nicht mehr / Lärm 
Die der Potenzialflächenanalyse zugrundeliegenden Abstände zu Siedlungsbereichen 
und zum Wohnen im Außenbereich orientieren sich gemäß den Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts daran, ob im Stadtgebiet Kalkar damit der Windenergie noch sub-
stanziell Raum bleibt. Höhere Abstände würden dazu führen, dass kaum noch Flächen 
zur Verfügung stünden. Mit den gewählten Abständen können Windkraftanlagen errich-
tet werden, deren Betrieb nicht zur Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte am 
Wohnhaus der Einwender führen. Die Darstellung von Konzentrationszonen im Flächen-
nutzungsplan sagt noch nichts über die später bau- und immissionsrechtlichen Möglich-
keiten tatsächlich zu errichtender Windkraftanlagen aus. Selbst wenn sehr große Wind-
kraftanlagen errichtet werden, sind die Lärmgrenzwerte am Anwesen der Einwender ge-
mäß den gesetzlichen Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes einzuhalten. 
Dies geschieht entweder durch die Auswahl einer entsprechend „leisen“ bzw. kleinen 
Anlage, durch einen entsprechend großen Abstand oder durch einen lärmmindernden 
Betriebsmodus z.B. zur Nachtzeit. Die Darstellung der Konzentrationszone ermöglicht 
ausdrücklich nicht die Errichtung jedes Anlagentyps an jedem Standort in der Zone.  
 
Schattenwurf 
Der Schattenwurf einer Windkraftanlage wird heute technisch zuverlässig und als Auf-
lage in der immissionsrechtlichen Genehmigung durch sogenannte „Schattenwächter“ 
vermieden bzw. auf das gesetzliche Minimum begrenzt. Eine besondere Vorsorge in 
dieser Hinsicht ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung daher nicht erforderlich. 
 
Lichtreflexe 
Insbesondere das aus Flugsicherheitsgründen notwendige Dauerrotlicht an Windkraft-
anlagen über 100 m wird von zahlreichen Einwendern als besondere Belastung empfun-
den. 
Tatsächlich „verschwinden“ Windkraftanlagen bei Dämmerung und Dunkelheit nicht aus 
dem Bewusstsein der Betroffenen Anlieger. Durch die Flugsicherungskennzeichnung 
(tagsüber weiß, nachts rot blinkend) nimmt man die Anlagen auch in der Nachtzeit war. 
Dazu ist auszuführen, dass die Beleuchtung sich nähernden Flugzeugen die Position 
des Windparks kenntlich machen soll. Die Beleuchtung ist daher nach oben gerichtet. 
Ein direktes Anstrahlen von Wohngebäuden ist ausgeschlossen. Der Betroffene muss 
also gezielt nach den Windkraftanlagen Ausschau halten. Eine Störung (z.B. durch Blen-
dung) bei einem Abend auf der Terrasse oder wenn man aus (abgedunkelten) Räumen 
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in die dunkle Landschaft schaut ist objektiv nicht erkennbar. Hier ist das individuelle Be-
finden abzuwägen mit den Belangen der Energieerzeugung und der Flugsicherheit. Die 
Stadt Kalkar wird allerdings ihren Einfluss geltend machen und im Rahmen der Geneh-
migungsverfahren auf den Einsatz des Standes der Technik drängen. 
 
Optisch bedrängende Wirkung 
Zur befürchteten „optisch bedrängenden“ Wirkung hat das OVG NRW in einem älteren 
Urteil (vom 09.08.2006, Az. 8 A 3726/05) vergleichsweise klare Regelungen aufgestellt, 
die bis heute angewendet werden. Demnach ist mit einer optischen Bedrängung bei Un-
terschreitung eines Abstands der 2fachen Anlagenhöhe zu rechnen (bei einer 200 m 
hohen Anlage also bei einem Abstand von weniger als 400 m). Dieser Abstand wird in 
der Regel schon durch die notwendigen Lärmabstände überschritten. Jenseits des 2fa-
chen Abstands der Anlagenhöhe ist gemäß dem Urteil des OVG NRW eine Einzelfall-
prüfung erforderlich. Hier wird dann sorgfältig zu prüfen sein, ob eine optische Bedrän-
gung tatsächlich vorliegt. Dies ist z.B. dann nicht der Fall, wenn eine Gebäudeseite be-
troffen wäre, auf der keine Fenster von zum ständigen Aufenthalt vorgesehenen Räu-
men vorhanden sind.  
 
Die Kriterien zur Ermittlung der Potenzialflächenanalyse seien diskriminierend und un-
korrekt; Menschen im Außenbereich werden schlechter behandelt, als Menschen im In-
nenbereich 
Die Kriterien zur Ermittlung der Potenzialflächenanalyse wurden auf Grundlage vorlie-
gender Gesetze und aktueller Rechtsprechungen angesetzt.  
Dem Einwender wird zugestimmt, dass Wohnen im Außenbereich anderes bewertet wird 
als im Innenbereich. Windenergienutzung ist eine privilegierte Nutzung im Außenbe-
reich, sofern keine öffentliche Belange entgegenstehen. Das Wohnen im Außenbereich 
hingegen gehört nicht zu den privilegierten Vorhaben (Ausnahme: Wohnen im Zusam-
menhang mit Land-, Forst- oder Gartenbaubetrieb) und hat somit einen wesentlich ge-
ringeren Schutzanspruch als das Wohnen im Siedlungszusammenhang. Folglich sind 
beide Belange wie beschrieben unterschiedlich zu bewerten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 

305




